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A. Begründung zum Bebauungsplan 

1. Anlass und Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes  

Die Stadt Alzenau gehört zu der wirtschaftsstarken Metropolregion Rhein-Main, was sich in ei-

ner dynamischen gewerblichen Entwicklung und einem hohen Siedlungsdruck vor Ort wider-

spiegelt. 

Gemäß der „Statistik kommunal 2023“ des Bayerischen Landesamtes für Statistik weist die 

Stadt Alzenau, historisch gesehen, durchweg eine positive Bevölkerungsentwicklung auf. Seit 

Beginn der 2010er-Jahre stagniert die Bevölkerungszahl bzw. ist leicht rückläufig. Aufgrund 

der Entwicklungen in der Region ist dies überwiegend auf das Fehlen verfügbarer Bauplätze 

in der Stadt zurückzuführen. 

Neben dem steigenden Wohnraumbedarf pro Person, insbesondere durch die zuneh-

mende Singularisierung der Haushalte, ist der steigende Druck am Immobilien- und Woh-

nungsmarkt auch auf die positiven Wanderungsbewegungen der letzten Jahre zurückzufüh-

ren. Aufgrund des attraktiven Wohnumfeldes und der sehr guten Anbindung an das überört-

liche Verkehrsnetz hat die Stadt Alzenau seit Jahrzehnten eine positive Wanderungsbilanz. 

Der Zuzugsdruck wird voraussichtlich auch in Zukunft fortbestehen. 

Darüber hinaus möchten auch die jüngeren Generationen der Stadt vor Ort bleiben und ei-

nen eigenen Haushalt gründen. Aufgrund der demographischen Situation wird es für die 

Stadt Alzenau eine wichtige Aufgabe darstellen, diese jungen Familien vor Ort zu halten und 

gegebenenfalls weitere Zuzüge jüngerer Bevölkerungsschichten zu generieren. Auf dem 

freien Markt stehen – trotz zahlreicher Baulücken in den in den 80er- und 90er-Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts ausgewiesenen Baugebieten - kaum Bauplätze für Bauwillige zur 

Verfügung. Bei der Bauverwaltung haben in der vergangenen Zeit jedoch etliche Bauwillige 

Anfragen nach Bauplätzen gestellt. Um den aktuellen und zukünftigen Bedarf an Bauland für 

den individuellen Wohnhausbau abzudecken, ist – neben der Zulassung von Wohnbauvor-

haben im Wege der Nachverdichtung - die maßvolle Entwicklung zusätzlicher Wohnungs-

bauflächen notwendig. 

Laut den Grundsätzen der Bauleitplanung in § 1 BauGB stellen die Wohnbedürfnisse der Be-

völkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern, die Schaffung und Erhal-

tung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölke-

rung bei der Aufstellung von Bauleitplänen besonders zu berücksichtigende Belange dar. 

Die Stadt Alzenau ist sich des bundes- als auch landespolitischen Ziels, die Flächeninan-

spruchnahme durch Umwandlung insbesondere von landwirtschaftlichen oder naturbelas-

senen Flächen in »Siedlungs- und Verkehrsflächen« zu begrenzen, bewusst und möchte den 

vorhandenen Bedarf daher vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung decken. 

Um eine solche handelt es sich vorliegend. 

Bereits in den 90er-Jahren war im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg“ 

eine Einbeziehung der entsprechenden Fläche in den Umgriff des Geltungsbereiches vor-

gesehen. Dieses Ansinnen wurde aber wegen des Wunsches der damaligen Eigentümerin 

nach weiterer landwirtschaftlicher Nutzung der Fläche nicht weiterverfolgt. Die Fläche liegt 

seit Aufgabe derselben nunmehr seit mehr als einem Jahrzehnt brach. Nach einem Eigen-

tumswechsel eröffnete sich die Möglichkeit, die „Baulücke“ am Ortsrand zu schließen und 

im Sinne einer nachhaltigen Nachverdichtung einer Nutzung zu Wohnbauzwecken zuzufüh-

ren. Es wurde hierzu bereits 2008 ein entsprechendes Bauleitverfahren eingeleitet. Dieses 

musste 2015 jedoch abgebrochen werden, da eine Population des streng geschützten 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Plangebiet nachgewiesen wurde und deren Um-

siedlung nicht möglich war. Die Population wurde daraufhin jährlich überprüft. 
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Nachdem seit 2017 ein Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings in dem 

vormaligen Plangebiet nicht mehr nachgewiesen werden konnte, wurde erneut ein Bauleit-

planverfahren zur Ausweisung von Wohnbauflächen eröffnet. 

Um einer möglichst großen Zahl an Bauwilligen die Möglichkeit zur Eigentumsbildung zu er-

öffnen, hat die Stadt Alzenau zusammen mit dem Ingenieurbüro Planungsschmiede Braun, 

Würzburg (Lengfeld), ein Bebauungskonzept entwickelt, das ausschließlich der Errichtung 

von Doppelhaushälften sowie von Mehrfamilienhäusern vorsieht. 

Um dies zu ermöglichen, ist die Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich. Nachdem ei-

nes der obersten Ziele des BauGB die städtebauliche Ordnung ist, sollen Kommunen Be-

bauungspläne aufstellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-

nung erforderlich ist. Die planerische Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist 

vorhanden und begründet. 

Anmerkung: Mit dem Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz 

vom 14.06.2021) wurde die Zielsetzung der Schaffung von Wohnraum als Begründung des 

Planerfordernisses für die Aufstellung von Bauleitplänen besonders hervorgehoben. 

2. Lage, Größe und Nutzung des Planungsbereiches 

2.1  Lage  

Das Plangebiet liegt in Hörstein, einem Stadtteil von Alzenau im unterfränkischen Landkreis 

Aschaffenburg. Es befindet sich nördlich des bestehenden Siedlungsgebiets von Hörstein. 

Im Norden schließen landwirtschaftlich genutzte Flächen an, die durch einen Landwirt-

schaftsweg vom Plangebiet getrennt sind. Die östliche Begrenzung bildet die Alzenauer 

Straße, während das Gebiet im Westen und Süden an bestehende Wohnbebauung mit vor-

wiegend Einfamilienhäusern grenzt. 

Die Erschließung des Baugebiets erfolgt über das bestehende Straßennetz. Im Süden ist das 

Gebiet über die Wohnstraße „Im Schild“, im Weiteren über die Straße „Am Jüdischen Fried-

hof“ zufahrbar. Zudem ist das Plangebiet über die Alzenauer Straße / Dettinger Straße / 

Staatsstraße 2443 unmittelbar an die Autobahn 45 (Anschlussstelle 45a Karlstein) und damit 

an das überregionale Straßennetz angebunden. 

 

2.2  Größe und Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasst folgende Grundstücke:  

Flurnummer Nutzung 

4200 (Teilfläche) Landwirtschaftlicher Weg (bleibt erhalten)  

4115  

Landwirtschaftliche Wiese mit einzelnen Bäumen  

und einer Scheune  

(die Scheune wurde zwischenzeitlich abgerissen)  

4115/1 
Teilfläche: Begrünter Lärmschutzwall und Lärmschutzwand  

(bleibt erhalten) / Teilfläche: Bürgersteig (bleibt erhalten) 

4117 
Privates Grundstück mit Wohnbebauung  

(Bleibt erhalten) 

7030/2 Gehweg der Alzenauer Straße (bleibt erhalten)  
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes, unmaßstäblich,  

Quelle Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 14.05.2025 

 

 

 

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt 8.048 m².  

Das Gelände fällt von der Alzenauer Straße in Richtung der westlichen Grundstücke um 

etwa 10 Meter ab, was einem Gefälle von etwa 10 % entspricht. 
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3. Begründung für die Darstellung neuer Wohnbauflächen 

Demografische Entwicklung, Statistik und Prognosen 

Zur Sicherstellung einer sparsamen und schonenden Flächeninanspruchnahme bei der Flä-

chennutzungsplanung und der Bebauungsplanung wird eine Wohnflächenbedarfsermittlung 

anhand der „Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Geneh-

migungsverfahrens nach den §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB“ des Ministeriums für Wirtschaft, Ar-

beit und Wohnungsbau Baden-Württemberg dargelegt.   

Um den Flächenbedarf zu ermitteln, müssen zum einen der fiktive Einwohnerzuwachs (EZ-1) 

durch den Belegungsdichterückgang und zum anderen der prognostizierte Einwohnerzu-

wachs (EZ-2) ermittelt werden. Zur Ermittlung des gesamten erforderlichen Wohnbauflächen-

bedarfs (EZ) werden die Werte EZ-1 und EZ-2 addiert und mit dem zu ermittelnden Orientie-

rungswert zur Bruttomindestwohndichte gegengerechnet.   

Die Berechnung des absoluten zusätzlichen Flächenbedarfs erfolgt anschließend auf der 

Basis der dargelegten Flächenpotenziale durch Abzug bereits vorhandener Wohnbauflä-

chenpotenziale in der Stadt. Bestehende Innenentwicklungspotenziale können nur dann für 

eine Flächeninanspruchnahme mit einkalkuliert werden, wenn ihre Aktivierung realistisch ist.   

- Einwohnerzahl des Stadt Alzenau:  18.787 Einwohner (EW)  

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, 4. Quartal 2023)  

- Raumordnerische Funktion:   Mittelzentrum 

(Quelle: Regionalplan Region Bayerischer Untermain, Karte 1 "Raumstruktur", Stand 

27.09.2019)  

- Bruttowohnmindestdichte:    80 EW/ha  

(gem. Merkblatt der Plausibilitätsprüfung, Baden-Württemberg)  

 

Ermittlung des (fiktiven) Einwohnerzuwachses (EZ-1) 

Zur Ermittlung des fiktiven Einwohnerzuwachses durch den Belegungsdichterückgang (klei-

nere Haushalte aber mehr Wohnfläche) wird auf der Basis der aktuellen Einwohnerzahl ein 

Wachstum von 0,3 %*
1

 pro Jahr auf den Planungszeitraum von 15 Jahren (Zieljahr 2039) an-

genommen:  

18.787 EW x 0,3 % x 15 Jahre / 100%   

= fiktiver Einwohnerentwicklung (EZ-1): +845 EW  

*1auf Basis der Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach den  

§§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Baden-Württemberg 15.02.2017  

 

Ermittlung der prognostizierten Einwohnerentwicklung (EZ-2) 

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des bayerischen Landesamtes für Statistik wird für 

Alzenau eine nahezu gleichbleibende Bevölkerungszahl prognostiziert. Bis 2039 soll die Zahl 

auf 18.810 EW*
2

 und damit um 23 EW steigen. 

*2 © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 28.10.2024 / 08:55:28 

 

Wohnbauflächenbedarf (relativ)   

Die Ermittlung des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfs erfolgt durch Addition des Bedarfs 

aus Belegungsdichterückgang (EZ-1) und prognostizierter Einwohnerentwicklung (EZ-2) sowie 

Division des Orientierungswertes zur Bruttowohnraumdichte.   

Die Berechnung des relativen zusätzlichen Flächenzuwachses wird wie folgt vorgenommen:  

Ermittelter Einwohnerzuwachs (EZ = EZ-1 + EZ-2) / (EW/ha)  

= ha Bedarf Wohnbaufläche  

Ermittelter Einwohnerzuwachs EZ: (845 + 23) / 80 EW/ha  

= Bedarf Wohnbaufläche (relativ) 10,85 ha  
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Der Wohnbauflächenbedarf bis zum Zieljahr 2039 beträgt demnach rechnerisch 10,85 ha. 

Mit diesem Bebauungsplan können ca. 0,8 ha des zukünftigen Bedarfes an Wohnfläche ge-

deckt werden.  

Die umliegenden Baulücken befinden sich im privaten Besitz, und trotz regelmäßiger Abfra-

gen durch die Stadt Alzenau besteht derzeit keine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer. 

Dadurch steht dieses potenzielle Bauland für eine aktive Siedlungsentwicklung nicht oder nur 

in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Da eine nachhaltige und positive demografi-

sche Entwicklung unter anderem von der Verfügbarkeit von Wohnbauflächen abhängt, ver-

folgt die Stadt Alzenau mit der Neuausweisung eines Wohngebiets in Hörstein das Ziel, insbe-

sondere jungen Familien Bauland bereitzustellen. 

Laut dem Statistischen Landesamt Bayern wird die Altersgruppe der 18- bis unter 40-Jähri-

gen in Alzenau bis 2039 voraussichtlich um ca. 7,8 % zurückgehen, während die Gruppe 

der 65-Jährigen und Älteren im gleichen Zeitraum um ca. 32,3 % steigen dürfte. Diese de-

mografische Alterung ist vor allem auf eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung zu-

rückzuführen.  

Ziel ist es zudem, Abwanderung zu verhindern und Bauwilligen vor Ort Bauflächen bereitzu-

stellen, um auch Zuzüge zu fördern. Vor allem jungen Menschen und Familien, die seit ihrer 

Kindheit in der Gemeinde verwurzelt sind und seit Jahren nach Bauland suchen, sollen 

durch den Bebauungsplan Baugrundstücke zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus steigt der Bedarf an Wohnraum durch die Zunahme von Ein-Personen-Haus-

halten, da die Bevölkerung insgesamt mehr Wohnfläche beansprucht. Dieser Entwicklung 

wird unter anderem mit einer Baufläche für ein Mehrfamilienhaus Rechnung getragen. 

Die Verantwortlichen der Stadt Alzenau betrachten es als ihre Pflicht, die Nachfrage zu de-

cken, um junge Familien vor Ort zu halten, Zuzüge zu fördern und Abwanderung zu verhin-

dern. Zudem ist anzunehmen, dass durch internationale Migration infolge von Konflikten und 

Klimawandel eine zusätzliche Nachfrage nach Wohnraum entstehen wird, da Deutschland 

als wirtschaftlich und politisch stabiles Land ein bevorzugtes Einwanderungsziel bleibt. 

Dabei werden die Notwendigkeit der Bauleitplanung und der sparsame Umgang mit Grund 

und Boden gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 und § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB im Sinne der Innenent-

wicklung berücksichtigt. Die Planung entspricht den Darstellungen des Flächennutzungs-

plans und wird daraus weiterentwickelt. 

Damit trägt die Stadt Alzenau aktiv zur Sicherung und Stärkung der Zukunftsfähigkeit des 

Stadtteils Hörstein bei. 

4. Planungsrechtliche Situation 

4.1  Raumordnung 

Relevante Ziele und Grundsätze für das geplante Baugebiet ergeben sich aus dem Landes-

entwicklungsprogramm Bayern (LEP), Stand 01.06.2023 und dem Regionalplan „Region Bay-

erischer Untermain (1) (RP), Stand 22.03.2024“  

Die Stadt Alzenau ist im Verdichtungsraum verortet und als Mittelzentrum eingestuft.  

Ziele und Grundsätze sind wie folgt vorgegeben:  

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

LEP 1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen  

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst ho-

her Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind wei-

ter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben 

zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.    

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur 
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Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, wo zur Sicherung der Versorgung erforderlich 

auch digital, geschaffen oder erhalten werden.  

 

LEP 1.2.2 Abwanderung vermindern und Verdrängung vermeiden 

(G) Die Abwanderung vor allem junger Bevölkerungsgruppen soll insbesondere in denjeni-

gen Teilräumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert 

werden.  

(G) Bei der Ausweisung von Bauland soll auf die Sicherstellung eines ausreichenden Wohn-

angebots für einkommensschwächere, weniger begüterte Bevölkerungsgruppen durch ent-

sprechende Modelle zur Erhaltung und Stabilisierung gewachsener Bevölkerungs- und Sozial-

strukturen hingewirkt werden. 

LEP 3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flächensparen 

3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Sied-

lungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und 

seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und 

der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden. 

(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berück-

sichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden  

LEP 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorran-

gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet 

nicht zur Verfügung stehen 

LEP 3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

 

Regionalplan Region Bayerischer Untermain (1) 

RP 3.1 Siedlungsstruktur 

3.1.1 Siedlungsleitbild 

Bei der angestrebten nachhaltigen Siedlungsentwicklung sind folgende Erfordernisse in be-

sonderer Weise zu berücksichtigen: 

- Den Belangen des Naturhaushalts und der Landschaft ist Rechnung zu tragen. 

- Die weitere Siedlungsentwicklung hat unter Nutzung vor allem der im Landesentwicklungs-

programm aufgezeigten Möglichkeiten so flächensparend wie möglich zu erfolgen. 

- Die zusätzliche Versiegelung ist so gering wie möglich zu halten und eine Reduzierung be-

reits versiegelter Flächen ist anzustreben. 

3.1.2 Maßnahmen zur Verhinderung der Zersiedlung 

Neue Bauflächen sollen regelmäßig nur im Anschluss an geschlossene Siedlungsgebiete 

ausgewiesen werden und sich im Maßstab und in der räumlichen Ordnung an die bereits 

bestehende Besiedlung anpassen. Dies gilt insbesondere für den Vorderen Spessart. 

Die Ausschöpfung von Flächenreserven und eine angemessene Verdichtung in den beste-

henden Siedlungseinheiten soll Vorrang haben vor der Ausweisung neuer Baugebiete. 

 

Umsetzung der Ziele im Bebauungsplan:  

Die Planung des Baugebietes orientiert sich am Prinzip der Innenentwicklung vor Außenent-

wicklung (LEP 3.2), indem zunächst geprüft wurde, ob bestehende innerörtliche Flächenpo-

tenziale genutzt werden können. Da diese aufgrund privater Besitzverhältnisse nicht zur Ver-

fügung stehen, ist die Neuausweisung eines Wohngebiets erforderlich. Die Siedlungsstruktur 
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des neuen Quartiers folgt dabei den Vorgaben des Anbindegebots (LEP 3.3), indem das 

Baugebiet in direkter räumlicher Verbindung zum bestehenden Siedlungsgefüge entwickelt 

wird. Dadurch wird eine ungegliederte, bandartige Zersiedelung vermieden und eine ge-

ordnete Siedlungsentwicklung sichergestellt. 

Zudem stärkt die geplante Wohngebietsentwicklung die lokale Daseinsvorsorge (LEP 1.1.1), 

indem sie die demografische Stabilität fördert und jungen Familien die Möglichkeit bietet, in 

ihrem Heimatort zu bleiben. Gleichzeitig wird durch die Schaffung eines bedarfsgerechten 

Wohnraumangebots zur Verminderung der Abwanderung (LEP 1.2.2) beigetragen. 

Um eine energieeffiziente Versorgung des Baugebiets zu gewährleisten, ist eine zentrale 

Heizzentrale vorgesehen. Diese Festsetzung unterstützt die Zielsetzung einer ressourcenscho-

nenden Siedlungsentwicklung (LEP 3.1), indem sie eine flächensparende und umweltfreund-

liche Energieversorgung sicherstellt. 

Mit dieser Planung wird den Anforderungen des Landesentwicklungsprogramms und des Re-

gionalplans in besonderer Weise Rechnung getragen. Die nachhaltige, flächensparende 

Siedlungsentwicklung, die Stärkung der lokalen Infrastruktur sowie die Sicherstellung einer um-

weltfreundlichen Energieversorgung sind zentrale Aspekte der Planung. Durch die Schaffung 

eines modernen, energieeffizienten Wohnquartiers wird ein wichtiger Beitrag zur positiven 

Weiterentwicklung des Standortes geleistet. 

 

4.2 Flächennutzungsplan  

Die vorliegende Bebauungsplanaufstellung entspricht den Darstellungen des rechtswirksa-

men Flächennutzungsplans der Stadt Alzenau in der digitalen Fassung vom 30.03.2022. Der 

Geltungsbereich ist darin bereits als „Allgemeines Wohngebiet“ mit anteiligen Grünflächen 

ausgewiesen. Die entlang der Straße verlaufende Grünfläche stellt den Lärmschutzwall dar, 

der erhalten bleibt. 

Damit wird der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem rechtsgültigen Flächen-

nutzungsplan entwickelt und erfordert daher keine Änderung desselben. 

 

 

Auszug des Flächennutzungsplans der Stadt Alzenau in der Fassung vom 30.03.2022, unmaßstäblich 

Quelle Stadt Alzenau 
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4.3  Bebauungspläne  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an drei Seiten an den Bebauungsplan 

„Mühlweg“ (rechtskräftig seit dem 10.03.2000). Entlang der ehemaligen Staatsstraße 2444 

(„Alzenauer Straße“) ist im Bebauungsplan „Mühlweg“ eine Grünfläche mit einer Aufschüt-

tungsfläche (Erdwall) festgesetzt. Auf dieser wurden ein Lärmschutzwall und eine Lärmschutz-

wand errichtet, die dem Immissionsschutz dienen. Zudem ist die Straßenverkehrsfläche dar-

gestellt. 

Diese Bereiche werden mit dem neuen Bebauungsplan „Im Schild“ überplant, behalten je-

doch unverändert ihre Funktion als Immissionsschutzanlage bzw. Verkehrsfläche. 

 

 

Auszug des Bebauungsplanes „Mühlweg“, unmaßstäblich 

Quelle: Stadt Alzenau  

  

Plangebiet 
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5. Verfahrensart  

Der Bebauungsplan "Im Schild“ wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a 

BauGB i.V.m § 13 BauGB aufgestellt. Die Anwendungsvoraussetzungen für das Verfahren lie-

gen vor, weil: 

- der Schwellenwert von 20.000 m² gemäß § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB bezogen 

auf die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO, bei einer Fläche des 

Geltungsbereiches von ca. 8.048m², weit unterschritten wird, 

- durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die 

der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG oder Lan-

desrecht unterliegen 

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB genannte Schutzgüter bestehen: FHH- oder Vogelschutzgebiete befindet sich 

nicht in räumlicher Nähe des Planungsgebietes.  

- Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-

dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. (es besteht bereits ein Lärm-

schutzwall bzw. eine Lärmschutzwand)  

- Das Plangebiet wird von drei Seiten von dem Bebauungsplan „Mühlweg“ umschlos-

sen.  

- Das Plangebiet grenzt im Westen, Süden und Osten (auch wenn die Alzenauer Straße 

dazwischen liegt) an Wohnbebauungen an.  

- Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan der Stadt Alzenau als „Allgemeine 

Wohngebiet“ mit anteiligen Grünflächen dargestellt. Dementsprechend wird der Be-

bauungsplan aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB 

entwickelt. 

 

Von den Anwendungsmöglichkeiten des § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Absatz 2 und 

3 Satz 1 BauGB wird wie folgt Gebrauch gemacht: 

- Verkürztes Aufstellungsverfahren: Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der frühzei-

tigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 

Der Öffentlichkeit wird gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben. 

- Keine Umweltprüfung: Gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-

bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB ab-

gesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

- Kein Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft: Da der Schwellenwert für die 

zulässige Grundfläche von 20.000 m² nicht überschritten wird, sind gemäß  

§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungs-

plans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt oder zulässig; die Ermittlung und Bereitstellung von Aus-

gleichsflächen sind daher nicht erforderlich. 
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6. Rahmenbedingungen und erforderliche Anpassungen 

6.1 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Baugebiets erfolgt über das bestehende Straßennetz. Im Süden ist das 

Gebiet über die Wohnstraße „Im Schild“ sowie weiterführend über die Straße „Am Jüdischen 

Friedhof“ erreichbar. Zudem ist das Plangebiet über die Alzenauer Straße / Dettinger Straße / 

Staatsstraße 2443 direkt an die Autobahn 45 (Anschlussstelle 46 Karlstein) und somit an das 

überregionale Straßennetz angebunden. 

Das bereits bebaute Grundstück (Flurstück 4117, Baufeld Nr. 16) wird direkt von der Alze-

nauer Straße erschlossen.  

 

6.2 Wasserversorgung, Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 

Der Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe ist Träger der Wasserversorgung 

für die Stadt Alzenau.  

Bei der Planung und Ausführung der Wasserversorgungsanlagen sind die einschlägigen 

Richtlinien des DVGW, insbesondere die Arbeitsblätter, W 400-1 sowie W 405, zu beachten. 

 

Wasserschutzgebiet 

Das Baugebiet liegt innerhalb der Schutzzone IIIB des Wasserschutzgebietes für die öffentli-

che Trinkwasserversorgung des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Spessartgruppe 

(FWS) für die Brunnen I bis IX, XII und XIV. Gemäß der Schutzgebietsverordnung (VO) des 

Landratsamtes Aschaffenburg ist die Ausweisung neuer Baugebiete im Rahmen der Bauleit-

planung in der Zone IIIB nicht verboten. Die Vorgaben der Schutzgebietsverordnung des 

Landratsamtes Aschaffenburg sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Aus Grün-

den des Trinkwasserschutzes wird darauf hingewiesen, dass Folgendes in der Schutzzone IIIB 

verboten ist:  

- Anlagen zur Versickerung oder Versenkung von Abwasser (einschließlich Kühlwasser 

und Wasser aus Wärmepumpenanlagen) zu errichten oder zu erweitern, ausgenom-

men zur flächenhaften Versickerung von häuslichem oder kommunalem Abwasser 

nach Anlage 2 Ziffer 5 sowie Wasser aus Wärmepumpenanlagen nach Maßgabe 

der wasserrechtlichen Erlaubnis 

- Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflächen (und auch öffentlich Stellplätze) zu er-

richten oder zu erweitern, sofern nicht die Richtlinien für die Anlage von Straßen in 

Wassergewinnungsgebieten (RiStWag), eingeführt mit IMBek vom 28.05.1982 (MABl S. 

329), in der jeweils geltenden Fassung beachtet werden; ansonsten verboten wie in 

Zone II 

- zum Straßen-, Wege-, Eisenbahn- und Wasserbau wassergefährdende auslaug- oder 

auswaschbare Materialien (z.B. Schlacke, Teer, Imprägniermittel u.ä.) zu verwenden 

- Bauliche Anlagen (z.B. Tiefgaragen) zu errichten oder zu erweitern, sofern die Grün-

dungssohle tiefer als der höchste Grundwasserstand liegt  

 

Grundwasserstände 

Aus der geotechnischen Stellungnahme zur Ermittlung des Grundwasserstandes im Plange-

biet, erstellt durch das Ingenieurbüro Brehm, ergeben sich keine Hinweise auf einen anste-

henden Grund- oder Schichtwasserspiegel. 

Das gewonnene Bohrgut wies eine gewöhnliche Bodenfeuchte auf. Bereiche mit relevant 

erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt konnten nicht festgestellt werden. Der Verfasser des Gutach-

tens kommt daher zu dem Schluss, dass der Grundwasserspiegel im Untersuchungsgebiet 

am 23.07.2025 unterhalb der erreichten Endteufen anstand. Dies entspricht – je nach Boh-
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rung – einer Tiefe von mehr als 7 bis 9 Metern unter Geländeoberkante bzw. einer Höhen-

lage von 150,76 bis 154,75 m über NN. Da der Grundwasserspiegel nachweislich tiefer als 

7 m liegt, sind keine Einschränkungen für die geplante bauliche Nutzung zu erwarten. 

Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet sind die Vorgaben der Schutzgebietsverordnung 

des Landratsamts Aschaffenburg weiterhin zu beachten. Diese schreibt u. a. vor, dass bauli-

che Anlagen mit einer Gründungssohle unterhalb des höchsten bekannten Grundwasser-

standes unzulässig sind.  

Die vollständige geotechnische Stellungnahme zur Ermittlung des Grundwasserstandes im 

geplanten Neubaugebiet ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

 

Dränagewasser und Wasserquellen 

Entlang des Lärmschutzwalls tritt an mehreren Stellen immer wieder Dränagewasser zutage, 

mit einer Fließrichtung von Osten nach Westen. In diesem Bereich scheint eine mächtige 

Lehmschicht vorzuliegen, die eine Versickerung des Niederschlagswassers in tiefere Schich-

ten verhindert. Das ankommende Dränagewasser im Bereich des Lärmschutzwalls soll in 

den westlich gelegenen Vorfluter auf Flurstück 4194 (ca. 350 m) abgeleitet werden. Die Ab-

leitung des Dränagewassers wird durch ein „Leitungsrecht“ auf dem Grundstück Nr. 15 Fl.-Nr. 

4115/1 sichergestellt. Um die Funktionsfähigkeit dieser wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 

dauerhaft zu gewährleisten, sind in diesem Bereich Gebäude, Gebäudeteile und Einfriedun-

gen sowie Pflanzungen von Bäumen oder Hecken nicht zulässig. Zudem dürfen keine Einwir-

kungen oder Maßnahmen vorgenommen werden, die den ordnungsgemäßen Betrieb be-

einträchtigen oder gefährden könnte.  

Auf dem Flurstück 4117 befindet sich auf der Ostseite ein Brunnenschacht, aus dem durch 

den Anlieger mittels Saugpumpe Wasser entnommen wird.  

An der Westseite des Grundstücks tritt unterhalb einer Mauer regelmäßig überschüssiges 

Brunnenwasser aus, das derzeit oberflächennah versickert. Zukünftig soll dieses überschüs-

sige Wasser gefasst und kontrolliert in westlicher Richtung in einen Vorfluter abgeleitet wer-

den. Zur Sicherstellung der Ableitung ist an der Südseite des angrenzenden Grundstücks 

Nr. 15 ein entsprechendes Leitungsrecht vorgesehen. Auch wenn der Anschluss des Brun-

nens nicht unmittelbar erfolgt, ist vorgesehen, die entsprechende Leitung bereits im Rah-

men der Erschließung vorzubereiten und vorzuverlegen. So kann im Bedarfsfall eine spätere 

Anbindung des Brunnens ohne weitere Eingriffe in die Grundstücksinfrastruktur erfolgen. 

Bei dem Brunnen handelt sich um eine nicht öffentliche Entnahmestelle, die bisher aus-

schließlich der privaten Brauchwasserversorgung dient. Eine Nutzung zur Trinkwasserversor-

gung oder eine wasserrechtliche Erfassung als öffentliche Wasserversorgungsanlage ist nicht 

bekannt. Gerade aufgrund der sensiblen Lage im Wasserschutzgebiet, muss ein ordnungs-

gemäßer Zustand des Brunnens sichergestellt werden. Die konkrete technische Ausgestal-

tung dieser Maßnahme ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans, sondern erfolgt im 

Rahmen der späteren Entwässerungsplanung auf nachgelagerter Ebene. 

 

Abwasserbeseitigung und Umgang mit Niederschlagswasser 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt aufgrund der bestehenden Entwässerungsanlage in dem 

angrenzenden Wohngebiet „Mühlweg“ im Mischsystem. Das Niederschlagswasser, welches 

nicht auf Grundstücken, auf denen es anfällt, versickert oder als Brauchwasser genutzt wer-

den kann, ist nach den Maßgaben der kommunalen Entwässerungssatzung direkt in den 

öffentlichen Mischwasserkanal einzuleiten. 

Ein Trennsystem mit Einleitung in den nordwestlich gelegenen Vorfluter wurde aus mehreren 

Gründen verworfen: 
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- Bestehende, funktionsfähige Entwässerungsstruktur: 

Im Gegensatz zur Neuanlage eines Trennsystems ist im Plangebiet bereits ein funktio-

nierendes Mischsystem vorhanden. Dieses ist sowohl für Schmutz- als auch für Nieder-

schlagswasser ausgelegt. Im Rahmen früherer hydraulischer Netzberechnungen wur-

den die zusätzlichen Abwassermengen durch die geplante bauliche Entwicklung be-

reits berücksichtigt. 

Ein Ausbau oder eine grundlegende Umstrukturierung des Entwässerungssystems ist 

daher nicht erforderlich. Das bestehende System kann, nach Aussage der Stadt-

werke, die zusätzlichen anfallenden Abwassermengen ohne weitere Maßnahmen 

aufnehmen. 

 

- Verbesserung des Betriebs des Kanalnetzes durch Regenwasser: 

Die Stadtwerke berichten, dass es im Mischwasserkanal der Straße „Schöffenstühl“ 

oder auch „Am jüdischen Friedhof“ regelmäßig zu Ablagerungen infolge geringer Tro-

ckenwetterabflüsse kommt. Die gezielte Einleitung des zusätzlich anfallenden Regen-

wassers aus dem Plangebiet bietet hier einen betriebswirtschaftlichen und techni-

schen Vorteil: Die temporär erhöhten Abflüsse während Regenereignissen wirken spü-

lend auf das bestehende Kanalnetz und tragen somit zur Sicherung des ordnungsge-

mäßen Betriebs sowie zur Reduzierung von Ablagerungen und Geruchsbildung bei. 

Die Beibehaltung des vorhandenen Mischsystems ist daher auch unter betrieblichen 

Aspekten sinnvoll und effizient 

 

Weiterleitung des belasteten Oberflächenwassers aus dem Wasserschutzgebiet: 

Das geplante Entwässerungsgebiet des Neubaugebiets „Im Schild“ liegt in der Wasser-

schutzzone III B. Als potenzieller Vorfluter käme der rund 350 m entfernte Graben (Flur-Nr. 

4194) in Betracht, welcher jedoch in der Wasserschutzzone III A liegt. Für diesen Bereich gel-

ten deutlich strengere Anforderungen an den Bau und Betrieb von Abwasseranlagen.  

Eine Einleitung von unbehandeltem Oberflächenwasser in das Grundwasser ist hier nicht zu-

lässig – vielmehr wäre eine Vorreinigung erforderlich. Allerdings ist gemäß den einschlägi-

gen Regelwerken der Bau von Abwasserbehandlungsanlagen in der Zone III A unzulässig. 

Zudem ist der anstehende Boden stark bindig, was eine flächenhafte Versickerung aus-

schließt. Damit kann auch keine Reinigung über eine belebte Bodenzone erfolgen.  

Die Reinigung des Niederschlagswassers könnte lediglich über eine technische Anlage au-

ßerhalb der Zone III A erfolgen, wobei anschließend eine geschlossene Ableitung in den 

Vorfluter notwendig wäre. Dieses Verfahren ist nicht nur technisch aufwendig, sondern wird 

auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht kritisch bewertet.  

Hinzu kommt, dass der genannte Graben im weiteren Verlauf in die Wasserschutzzone II 

mündet, wodurch sich die potenziellen negative Auswirkungen verstärken können. Dement-

sprechend wird geplant, das gesamte Abwasser innerhalb der Wasserschutzzone III B zu fas-

sen und über die bereits vorhandenen Entwässerungsanlagen abzuleiten. Nach entspre-

chender Behandlung wird das Abwasser dem südlich gelegenen Vorfluter zugeführt. Die Ein-

leitung erfolgt dabei außerhalb des eigentlichen Schutzgebiets, da der Vorfluter südlich von 

Hörstein verläuft.  

Somit wird das Oberflächenwasser aus dem Neubaugebiet „Im Schild“ gezielt aus dem Be-

reich der Wasserschutzzonen im Süden von Hörstein herausgeführt, was aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht als deutlich vorteilhaft zu bewerten ist 

 

Langfristige Betriebs- und Unterhaltskosten 

Neben den erheblichen Einsparungen bei den Investitionskosten erweist sich auch der künf-

tige Betrieb und die Unterhaltung des bestehenden Mischwassersystems als wirtschaftlich 
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und organisatorisch deutlich vorteilhafter gegenüber einem neu zu errichtenden Trennsys-

tem. Die Unterhaltung eines Trennsystems erfordert die getrennte Wartung, Inspektion und 

Reinigung von Schmutz- und Regenwasserkanälen sowie zusätzlicher technischer Einrichtun-

gen wie Rückhaltebecken und Drosselbauwerke. Der Verzicht auf ein zusätzliches Trennsys-

tem führt somit zu dauerhaft geringeren laufenden Unterhalts- und Betriebskosten für den 

gemeindlichen Abwasserbeseitigungsträger – ein weiterer Aspekt, der die wirtschaftliche 

Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit der Maßnahme unterstreicht. 

 

Fazit:  

Das bestehende Mischwassersystem stellt eine bewährte, technisch leistungsfähige und wirt-

schaftlich sinnvolle Lösung für die Entwässerung des geplanten Baugebiets dar. Es gewähr-

leistet die sichere und regelkonforme Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser un-

ter Einhaltung aller relevanten technischen Standards. 

In der Gesamtabwägung erweist sich die Anbindung an das vorhandene Mischsystem aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht als vorzugswürdig. 

 

Wasserschutzgebiete, Quelle: https://fwspessartgruppe.de/Por-

tals/4/pdf/WSG_FWS.pdf?ver=ZCt7yngU3kUtFF9F0fqGEQ%3d%3d 

 

  

 

Plangebiet in der 

Schutzzone IIIB 

Vorfluter in der 

Schutzzone III A 

Vorfluter außerhalb 

einer Schutzzone  

Ablauf Vorfluter in 

die Schutzzone II 

A 
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Zisternenpflicht  

Die verpflichtende Errichtung einer Zisterne auf jedem einzelnen Grundstück wird aus prakti-

schen und wirtschaftlichen Gründen als nicht umsetzbar angesehen. Eine entsprechende 

Festsetzung wird daher nicht aufgenommen. 

Die betroffenen Baugrundstücke sind mit ca. 200 - 260 m² vergleichsweise klein und in ihrer 

Form schmal und tief geschnitten, was den verfügbaren Raum für bauliche und technische 

Nebenanlagen stark einschränkt. Der notwendige Platzbedarf für eine Zisterne (inkl. Schacht, 

Anschlüsse und Überlauf) würde zu räumlichen Nutzungskonflikten mit Hauptgebäuden, Stell-

plätzen oder Freiflächen führen. 

Zudem ist die Entwässerung im Plangebiet über ein bestehendes, funktionstüchtiges Misch-

system vorgesehen. Eine dezentrale Zwischenspeicherung durch viele Kleinzisternen bringt in 

diesem Zusammenhang keine signifikante Entlastung des Kanalnetzes. Im Gegenteil: Die im 

Mischsystem erwünschte Wirkung des Spüleffekts durch Regenwasser könnte durch eine Viel-

zahl klein dimensionierter Rückhaltevolumina sogar reduziert werden. 

Auch aus Sicht des Vollzugs wäre eine pauschale Verpflichtung zur Zisternennutzung nicht 

verhältnismäßig: Der bauliche, finanzielle und administrative Aufwand (z. B. Kontrolle der Um-

setzung, Wartungspflichten, Nachweise) steht in keinem sinnvollen Verhältnis zum erwartba-

ren ökologischen Nutzen. In der Praxis werden Zisternen oft nicht bestimmungsgemäß ge-

nutzt (z. B. für Gartenbewässerung), sondern nachträglich stillgelegt oder über Umgehungs-

leitungen entwässert. 

Vor diesem Hintergrund wird auf eine verbindliche Festsetzung zur Errichtung von Zisternen 

verzichtet. Die Entscheidung über Bau und Nutzung einer Zisterne wird den künftigen Grund-

stückseigentümern überlassen. 

 

Allgemeine Hinweise 

Das geotechnische Gutachten, Stand 21.09.2023, erstellt durch das Institut für angewandte 

Geologie und Umweltanalytik Brehm GmbH, zeigt auf, dass eine Versickerung vor Ort nicht 

möglich ist; Der erbohrte Rotlehm (Schicht 3) ist aufgrund des hohen Tongehalts als sehr ge-

ring durchlässig bzw. wasserstauend zu bewerten. Eine Bestimmung des Durchlässigkeitswer-

tes (K-Wert) ist aufgrund des hohen Schlämmkornanteils nicht möglich.  

Gem. Regelwerk DWA-A 138-1 "Bau und Bemessung von Anlagen von nicht schädlichen 

verunreinigtem Niederschlagswasser" liegt bei Böden mit K-Werten >5 x 10-6 m/s die Grenze 

der Versickerung. Dies bedeutet, dass eine Versickerung in der Schicht 3 und auf dem ge-

samten Grundstück kaum möglich ist. Daher kann im Plangebiet keine offene Retentionsflä-

che zur Versickerung des Niederschlagswassers errichtet werden.  

Sollte dennoch im Baugebiet Regenwasser versickert oder in einen Vorfluter abgeleitet wer-

den, ist Folgendes zu beachten: Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser in ein 

oberirdisches Gewässer erfordert eine wasserrechtliche Erlaubnis, um die Einhaltung ökologi-

scher Standards sicherzustellen. Ein Verzicht auf diese Genehmigung ist möglich, wenn die 

technischen Anforderungen der TRENOG (für Oberflächengewässer) oder TRENGW (für das 

Grundwasser) eingehalten werden. 

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung, die technischen Regeln zum schadlosen 

Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser, das Merkblatt DWA-A 138-1 (Pla-

nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser), das Merk-

blatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser) sowie das Arbeits-

blatt DWA-A 102 in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten. 

Es wird drauf hingewiesen, dass Entwässerungsanlagen regelmäßig gewartet und freigehal-

ten werden müssen, damit der Wasserabfluss langfristig funktioniert.  
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Gemäß DIN 1986 sind die Grundstückseigentümer selbst verantwortlich, sich gegen Kanal-

rückstau zu sichern. Die Straßenoberkante stellt dabei die Rückstauebene dar. Zum Schutz 

der Gebäude, insbesondere der Kellergeschosse, vor wild abfließendem Wasser infolge von 

Starkregenereignissen oder Schichtenwasser sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzuse-

hen, bspw. Aufkantungen von Lichtschächten und Kellerabgängen sowie ein wasserdichter 

Keller (bspw. Weiße Wanne). Das anfallende Wasser darf dabei nicht auf andere Grundstü-

cke abgeleitet werden. Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tie-

ferliegende Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen, wie die Installation von Hebeanla-

gen oder Rückschlagklappen, zu treffen.  

Im Allgemeinen ist die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Alzenau 

(Entwässerungssatzung - EWS) in ihrer aktuellsten Fassung verbindlich zu beachten. 

 

6.4 Energieversorgung 

Das Baugebiet wird an das Stromnetz des örtlichen Stromversorgers, der Energieversorgung 

Alzenau GmbH, angeschlossen. Um eine zuverlässige Stromversorgung für das Plangebiet 

sicherzustellen, ist die Errichtung einer Trafostation erforderlich. 

Für die Trafostation ist eine Fläche von ca. 45 m² im Bebauungsplan vorgesehen. Dies ge-

währleistet, dass die notwendige Infrastruktur für die elektrische Versorgung der zukünftigen 

Bebauung planungsrechtlich gesichert ist und eine ausreichende Kapazität für die Versor-

gung des Wohngebietes bereitgestellt wird. 

 

6.5 Erneuerbare Energien  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung er-

neuerbarer Energien – insbesondere im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung von Ge-

bäuden – sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen.  

Durch die Verpflichtung zur Nutzung dezentraler, erneuerbarer Energielösungen – wie z. B. 

Wärmepumpen – soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und eine zukunftsfähige Energie-

versorgung gesichert werden. Die dezentrale Struktur ermöglicht eine flexible, individuell an-

gepasste Umsetzung durch die jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer.  

Unter Einhaltung der Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzgesetzes (v.a. § 19 BIm-

SchV), insbesondere im Hinblick auf Emissionen und Mindestabstände zu schutzbedürftigen 

Nutzungen, ist auch die Nutzung von Biomasse (z. B. Holzpellets oder Stückholz) zur Wärme-

erzeugung zulässig. 

Die Verantwortung für die Umsetzung der Wärmeversorgung gemäß den getroffenen Fest-

setzungen liegt bei den jeweiligen Grundstückseigentümern. 

Die dezentrale Versorgung ermöglicht den künftigen Eigentümern eine flexible, bedarfsge-

rechte Umsetzung der Wärmeversorgung und berücksichtigt individuelle technische und 

wirtschaftliche Möglichkeiten.  

Die Stromversorgung der Wärmeerzeuger soll anteilig über gebäudeintegrierte Photovoltaik-

anlagen erfolgen, um den Einsatz erneuerbarer Energien weiter zu stärken und die energeti-

sche Gesamtbilanz der Gebäude zu verbessern. Dies trägt sowohl zur Erreichung der Klima-

schutzziele als auch zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und zur langfristigen Wirtschaft-

lichkeit bei. Der Hinweis unter Art. 44a BayBO macht deutlich, dass bereits landesrechtlich zur 

Nutzung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie bei Neubauten 

appelliert wird. Die Festsetzungen im Bebauungsplan flankieren diese Rechtsgrundlage auf 

planungsrechtlicher Ebene und konkretisiert sie im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsent-

wicklung. 

Auf den Aufbau einer zentralen Wärmeinfrastruktur (z. B. Nahwärmenetz) wird bewusst ver-

zichtet, da ein wirtschaftlicher Betrieb in Relation zur Größe des Baugebiets nicht gegeben 

ist. 
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6.6  Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Baudenkmale, sonstige bedeutende 

Bauwerke oder Ensembles vorhanden. Es sind dort keine Bodendenkmäler bekannt oder 

Vermutungsflächen vorhanden, dennoch gilt;  

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 

Abs. 1-2 BayDSchG sowie den Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 

23.06.2023. 

Art. 8 (1) BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Un-

teren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur An-

zeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Un-

ternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 

geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Un-

ternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  

Art. 8 (2) BayDSchG:  Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 

von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-

malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten ge-

stattet. Treten bei Baumaßnahmen Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. 

g. Art. 8 BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Alzenau und dem 

BLfD zu melden. Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu über-

geben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG). 

 

6.7 Altlasten 

Es liegen keine Informationen über Altlasten oder Verdachtsflächen vor. 

Aus dem geotechnischen Gutachten, Stand 21.09.2023, erstellt durch das Institut für ange-

wandte Geologie und Umweltanalytik Brehm GmbH, geht hervor, dass bei Bodenproben 

keine erhöhten Stoffgehalte festgestellt wurden, abgesehen von einem leicht erhöhten Zink-

gehalt. Aus diesem Grund geht der Gutachter davon aus, dass eine Verwertung des Bo-

denaushubs, zumindest im Bereich der Bohrproben, gemäß den Richtlinien möglich ist. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die vorliegende Untersuchung eine Vorabdeklara-

tion darstellt. Je nach den Anforderungen des jeweiligen Verwerters sind zusätzliche Boden-

proben und Analysen erforderlich, um eine endgültige abfallrechtliche Einstufung vorneh-

men zu können. Dies kann zu Folgekosten für die Bodenverwertung / -entsorgung führen. 

 

6.8 Lärmschutz  

Bereits im Bebauungsplan „Mühlweg“ wurde eine Fläche für eine Aufschüttung (Erdwall) ent-

lang der Staatsstraße 2444 festgesetzt, die als Immissionsschutz für die Wohnbebauung 

dient. Diese Lärmschutzmaßnahme wurde im nördlichen Bereich als Lärmschutzwall und im 

südlichen Bereich als Lärmschutzwand umgesetzt. Die Lärmschutzanlagen sollen auch wei-

terhin erhalten bleiben und wurden deshalb im Bebauungsplan als nachrichtliche Über-

nahme dargestellt. Die Lärmschutzwand wird durch die Zufahrt zum Grundstück Fl.-Nr. 4117 

unterbrochen, wobei das Zufahrtstor lärmschutzwirksam ausgeführt ist. Die Lärmschutzmaß-

nahmen befinden sich auf städtischen Grundstücken. Zur Sicherstellung des Immissions-

schutzes wird darauf hingewiesen, dass Lärmschutzwand und Lärmschutzwall regelmäßig 

gepflegt und instandgehalten werden sollen. 

Obwohl bereits Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind, wirken Verkehrslärmimmissionen 

von der Alzenauer Straße das Plangebiet ein – insbesondere den Bereich WA2. Aus diesem 

Grund wurden Maßnahmen festgesetzt, die den Schutz vor den schädlichen Auswirkungen 

des Lärms sicherstellen (Textliche Festsetzungen Nr. 9.). Diese Maßnahmen erfüllen die An-
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forderungen des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, welcher den Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen, insbesondere Lärm, vorschreibt und die Grundlage für eine gesunde städtebauli-

che Entwicklung bildet. 

Gemäß den Ergebnissen der Lärmuntersuchung sind insbesondere in den Bereichen mit Be-

urteilungspegeln von ≥ 58 dB(A) tagsüber und ≥ 48 dB(A) nachts zusätzliche bauliche Maß-

nahmen v.a. im Bereich des WA2 erforderlich, um die gesundheitlichen Anforderungen zu 

gewährleisten. Dazu gehören: 

- Schallorientierte Grundrissgestaltung: Es sind entsprechende Grundrisse vorzusehen, 

die sicherstellen, dass diese Räume mit schutzbedürftigen Nutzungen (wie Schlaf-, 

Wohn- und Kinderzimmern) auf der straßenabgewandten Seite liegen und somit einer 

reduzierten Lärmbelastung ausgesetzt sind. Diese Maßnahme entspricht den Vorga-

ben der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ und stellt gesunde Wohnverhältnisse si-

cher. 

 

- Mechanische Lüftungseinrichtungen: In Bereichen mit einer nächtlichen Lärmbelas-

tung von über 50 dB(A) sind Schlafräume mit schallgedämmten, mechanischen Lüf-

tungseinrichtungen auszustatten. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass der Luftaus-

tausch ohne das Öffnen von Fenstern erfolgt, wodurch die Lärmbelastung weiter re-

duziert wird. 

Alle Maßnahmen orientieren sich an den öffentlich-rechtlichen Schallschutzanforderungen, 

insbesondere der DIN 4109 und der BayBO. Es wird sichergestellt, dass gesunde Wohnver-

hältnisse gewährleistet sind und den Anforderungen an den Lärmschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 

2 BauGB Rechnung getragen wird. 

Im Übrigen wird drauf hingewiesen, dass im Norden landwirtschaftlich genutzte Flächen an 

das Plangebiet grenzen. Die landwirtschaftliche Nutzung stellt eine bestehende und ge-

schützte Form der Bodennutzung dar. Aufgrund der Bewirtschaftung dieser Flächen ist mit 

typischen landwirtschaftlichen Immissionen wie Lärm, Staub und Geruch zu rechnen. Diese 

können auch in den frühen Morgenstunden, am Abend oder an Wochenenden auftreten. 

Diese Immissionen sind von den zukünftigen Bewohnern des Plangebiets zu dulden. 

Eine diesbezügliche nachträgliche Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung auf-

grund von Beschwerden ist somit ausgeschlossen.   
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7. Begründung der textlichen Festsetzungen  

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Bereich ist, gemäß den Zielen und Zwecken der Planung, als Allgemeines Wohngebiet 

(WA) nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt, um eine Wohnbebauung 

mit überwiegender Wohnnutzung zu ermöglichen. Die Festsetzung zielt darauf ab, ein ruhi-

ges, überwiegend wohnorientiertes Gebiet zu schaffen. Diese Nutzung ist mit dem vorhan-

denen und geplanten städtebaulichen Umfeld vereinbar. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO werden bestimmte, ansonsten ausnahmsweise zulässige 

Nutzungen im Gebiet aus den folgenden Gründen ausgeschlossen: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes: 

Der Ausschluss von Beherbergungsbetrieben (z. B. Hotels und Pensionen) dient der 

Wahrung der Wohnruhe und soll die Verkehrsfrequenz im Gebiet reduzieren, um Be-

einträchtigungen der Wohnnutzung durch erhöhten An- und Abreiseverkehr zu ver-

meiden. 

 

- Gartenbaubetriebe: 

Da Gartenbaubetriebe durch häufige Lieferungen, Lagerflächen und gewerblichen 

Verkehr das ruhige Wohnumfeld stören könnten, sind auch sie in diesem Gebiet aus-

geschlossen. Die Festsetzung dient dazu, eine homogene Wohnbebauung zu fördern 

und den Charakter des Gebiets als Wohngebiet zu schützen. 

 

- Tankstellen: 

Tankstellen sind aufgrund ihrer Betriebsform, Emissionen und der erhöhten Verkehrsfre-

quenz nicht mit dem Charakter eines Wohngebiets vereinbar. Sie könnten die Wohn-

qualität beeinträchtigen und werden daher ausgeschlossen. 

 

Es ist vorgeschlagen, das Baugebiet in insgesamt 16 Grundstücke zu unterteilen, um eine 

optimale Nutzung sowie eine sozial ausgewogene Bebauungsstruktur im Plangebiet zu er-

möglichen. Die Parzellen 1 bis 14 sind als kleinere Grundstücke mit Flächen von etwa 210 

bis 260 m² konzipiert. Diese kompakten Flächen unterstützen eine flächeneffiziente und wirt-

schaftliche Bebauung und entspricht dem Ziel eines ressourcenschonenden Umgangs mit 

dem Baugrund. Zudem fördert die kleinen Grundstücke die angestrebte Verdichtung des 

Wohngebiets. 

Das größte Grundstück, Nummer 15, mit einer Fläche von ca. 1200 m², ist für größere 

Wohngebäude, bspw. für ein Mehrparteienhaus oder alternative Bebauungsformen vorge-

sehen. Die großzügige Fläche im Plangebiet bietet nicht nur das Potenzial für eine verdich-

tete Bebauung, sondern dient zugleich der städtebaulichen Ordnung und der Verbesserung 

der Wohnqualität. Durch eine gezielte bauliche Anordnung der Gebäude kann eine effek-

tive Abschirmung zur Alzenauer Straße erreicht werden, wodurch die entstehende Hofsitua-

tion als geschützter Aufenthaltsbereich für die Bewohner genutzt werden kann. Zudem kann 

das zukünftige Gebäude einen zusätzlichen positiven Beitrag zum Lärmschutz für die an-

grenzenden Parzellen und das gesamte Baugebiet leisten. 

Das Bestandsgrundstück Nr. 16 mit einer Fläche von ca. 930 m² bleibt in seiner aktuellen 

Form erhalten und fügt sich harmonisch in das städtebauliche Gesamtkonzept ein. Durch 

die Integration dieses Grundstücks wird eine nachhaltige und kontinuierliche Entwicklung des 

Gebiets gewährleistet, ohne dass bestehende Strukturen übermäßig verändert werden müs-

sen. 
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Vorgeschlagene Aufteilung der Grundstücke incl. Grundstücksgrößen, unmaßstäblich 

Quelle Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 14.05.2025 

 

7.2  Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,4 entspricht dem angestrebten Maß einer 

flächensparenden und gleichzeitig maßvollen Bebauung im Planungsgebiet und orientiert 

sich an den Werten für Allgemeines Wohngebiet gem. § 17 BauNVO. 

Die Festsetzung auf mindestens zwei und maximal drei Vollgeschosse im gesamten Bauge-

biet entspricht den städtebaulichen Zielen, eine dichte, jedoch nicht übermäßig kompakte 

Bebauung zu ermöglichen. Die Anforderung, dass das dritte Vollgeschoss als Staffelge-

schoss ausgebildet werden muss, gewährleistet eine optische Gliederung und eine gestaf-

felte Silhouette der Baukörper, was dem Ortsbild zugutekommt. Diese Staffelung reduziert 

die Massivität und sorgt dafür, dass die Gebäude weniger dominant wirken und sich harmo-

nisch in die Umgebung einfügen. Durch diese Staffelbauweise können zudem attraktive Au-

ßenbereiche auf Dachterrassen entstehen, welche für die Bewohner einen zusätzlichen 

Mehrwert darstellen.  

Die Festsetzung, dass das optionale dritte Vollgeschoss (Staffelgeschoss) straßenseitig und 

straßenrückseitig mindestens 1,00 m von den Außenkanten des darunterliegenden Ge-

schosses zurückspringen muss, dient der eindeutigen Definition eines Staffelgeschosses. Zu-

dem wird mit den Rücksprüngen die Massivität des Baukörpers optisch reduziert, was den 

Eindruck einer weniger dominanten Bebauung vermittelt. 

Entsteht aufgrund des Geländeverlaufes im Untergeschoss ein Vollgeschoss, ist dies als Aus-

nahme ebenfalls zulässig. Die Festsetzung erlaubt insbesondere im Bereich der Grundstücke 

7 bis 14 eine Ausnahme zur maximalen Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, falls durch den 

Geländeverlauf ein zusätzliches Vollgeschoss im Untergeschoss möglich wird. Diese Ausnah-
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meregelung wurde eingeführt, um den topografischen Gegebenheiten des Planungsge-

biets Rechnung zu tragen und den Geländeverlauf mit den Gebäudekonzepten besser in 

Einklang zu bringen. Die Ausnahme gilt nur unter der Bedingung, dass die maximal festge-

setzte Gebäudehöhe (straßenseitig) insgesamt nicht überschritten wird und somit die städte-

bauliche Wirkung im Straßenbild harmonisch bleibt.  

Gerade am Ortsrand und an einem repräsentativen Ortseingang kommt diesen Regelun-

gen eine besondere Bedeutung zu. Eine zu massive Bebauung könnte hier das Landschafts-

bild sowie die Eingliederung in die Umgebung negativ beeinflussen. V.a. durch die Kombi-

nation aus Vollgeschossen und Höhenbegrenzung bleibt die Bebauung maßstäblich, so-

dass ein harmonischer Übergang zwischen Siedlungsstruktur und freier Landschaft gewähr-

leistet wird. 

 

WA 1: Die maximale straßenseitige Gebäudehöhe im WA1 von 10,00 m dient dazu, eine 

einheitliche Höhenentwicklung im Plangebiet entlang der Planstraßen sicherzustellen. Diese 

Festsetzung trägt zur städtebaulichen Integration der neuen Bebauung bei und vermeidet 

eine übermäßige Bebauungsdichte und -höhe, die das Ortsbild stören könnte. 

WA 2: Im Bereich WA2 wurde die Gebäudehöhe (GH) auf maximal 12,00 m festgesetzt. 

Diese Festlegung gewährleistet eine harmonische Einfügung der Gebäude in das Straßen-

bild sowie in das vorhandene Gelände. Zudem trägt die Begrenzung der Gebäudehöhe 

dazu bei, dass sich der Neubau angemessen an das bestehende Gebäude anpasst. 

 

Die Definition des unteren Bezugspunktes als Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens 

und des oberen Bezugspunktes als Oberkante der Attika gewährleistet eine klare und ein-

heitliche Berechnungsgrundlage der Gebäudehöhe. Dadurch werden mögliche Interpreta-

tionsspielräume minimiert und die Einhaltung der Gebäudehöhe im Baugenehmigungsver-

fahren erleichtert. 

Die maximale Erdgeschossrohfußbodenhöhe von 0,50 m ober- oder unterhalb der Ober-

kante der angrenzenden Straße wurde festgesetzt, um eine harmonische Einbindung der 

Gebäude in die vorhandene Topografie sowie in die geplanten Straßenhöhen zu gewähr-

leisten. Diese Regelung verhindert erhebliche Höhenunterschiede, die das Straßenbild und 

die Zugänglichkeit zu den Gebäuden negativ beeinflussen könnten.  

Durch diese Festsetzung wird eine möglichst einheitliche Gestaltung des Straßenraums un-

terstützt, wodurch das Erscheinungsbild des Baugebiets geordnet und städtebaulich anspre-

chend bleibt. Gleichzeitig ermöglicht die zulässige Abweichung eine gewisse Flexibilität bei 

der Planung und Umsetzung der Gebäude, sodass individuelle topografische Gegebenhei-

ten berücksichtigt werden können, ohne die städtebauliche Gesamtwirkung zu beeinträchti-

gen. 

Durch die Festlegung der jeweiligen Bezugsstraßen – Planstraße A für die Grundstücke 1, 2, 

3 und 4 sowie Planstraße B für die Grundstücke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 – wird eine 

klare und nachvollziehbare Höhenreferenz für die Erdgeschossfußbodenhöhe sowie die Ge-

bäudehöhe geschaffen. Diese Regelung sorgt für eine einheitliche und geordnete Höhen-

entwicklung innerhalb des Baugebiets und gewährleistet eine städtebaulich harmonische 

Einfügung der Gebäude in das Straßenbild. 

Die Mittelachse des Gebäudes als Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhenausrichtung ge-

währleistet eine ausgewogene Verteilung der Gebäudehöhen im Kontext des gesamten 

Grundstücks. Dadurch wird eine ansprechende und einheitliche Bauweise entlang der Stra-

ßenfronten sichergestellt, wodurch das Erscheinungsbild des Quartiers geordnet und archi-

tektonisch abgestimmt bleibt. Gleichzeitig trägt diese Festsetzung dazu bei, extreme Höhen-

unterschiede zwischen benachbarten Gebäuden zu vermeiden und eine ausgewogene 

städtebauliche Struktur zu fördern. 
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Für die Grundstücke 5, 6, 15 und 16 wurde unter Berücksichtigung der topografischen Ge-

gebenheiten eine verbindliche Höhenkote festgelegt. Der untere Bezugspunkt zur Berech-

nung der maximal zulässigen Gebäudehöhe richtet sich nach der in der Planzeichnung 

festgesetzten, nächstgelegenen Höhenkote. Diese Festsetzung gewährleistet eine harmoni-

sche Einfügung der Gebäude in das bestehende Geländeprofil und trägt zur städtebauli-

chen und gestalterischen Einheitlichkeit innerhalb des Plangebiets bei. 

Um geringfügige Anpassungen an das vorhandene Gelände zu ermöglichen, sind Abwei-

chungen von bis zu ± 0,50 m zulässig. Diese Regelung stellt sicher, dass sich die Gebäude 

optimal an die örtlichen Gegebenheiten anpassen lassen, ohne dabei die städtebauliche 

Struktur oder die festgelegte maximale Gebäudehöhe zu beeinträchtigen. Durch diese Fle-

xibilisierung wird zudem eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung der Bauvorha-

ben erleichtert. 

Insgesamt gewährleisten die getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung 

und zur Höhe baulicher Anlagen die Anforderungen an gesunde Wohn-, Lebens- und Ar-

beitsverhältnisse. Das Maß der baulichen Nutzung gem. § 16 BauNVO ist somit ausreichend 

bestimmt. 

 

Verständnisskizze „Regelschnitt“, unmaßstäblich 

7.3  Bauweise, überbaubare Grundstücke 

Doppelhäuser im Teilbereich WA1 

Im Teilbereich WA1 sind ausschließlich Doppelhäuser zulässig. Diese Festsetzung fördert eine 

gleichmäßige und strukturierte Bebauung mit hohem Flächennutzungsgrad, die sich gut in 

das umliegende Wohngebiet integriert. Die Anordnung von Doppelhäusern ermöglicht eine 

platzsparende Nutzung und schafft ein harmonisches Erscheinungsbild, das zur räumlichen 

Struktur des Baugebiets beiträgt. 

 

Offene Bauweise im Teilbereich WA2  

Im Teilbereich WA2 ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO zulässig, um eine 

freiere und individuellere Bebauungsstruktur (bis 50 m Länge) zu ermöglichen. Diese Bau-

weise bietet größere Flexibilität bei der Grundstücksnutzung und gibt den zukünftigen Eigen-

tümern die Freiheit, die Gebäudeanordnung an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. 

Zudem schafft sie die Möglichkeit, auch das angestrebte Mehrparteienhaus zu errichten. 
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Festsetzung von Baugrenzen und Baulinien 

Die Festsetzung von Baugrenzen und Baulinien dient der klaren Strukturierung des Plange-

biets und stellt sicher, dass sich die Gebäude harmonisch in das städtebauliche Konzept 

einfügen. Die Baugrenzen definieren die bebaubaren Flächen und gewährleisten eine ge-

ordnete Bebauung, während die Baulinien verbindliche Vorgaben zur Platzierung der Ge-

bäude liefern, um eine einheitliche Straßenansicht und ein ausgewogenes städtebauliches 

Erscheinungsbild zu sichern. 

Durch den verbindlichen Anbau an die Baulinie wird eine harmonische Fassadenflucht er-

zeugt, die das Erscheinungsbild des Baugebiets deutlich aufwertet. Gemäß Art. 6 Abs. 1 

BayBO ist eine Abstandsfläche nicht erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgren-

zen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut 

werden muss oder gebaut werden darf. 

Die Abstandsflächenregelungen entlang der Planstraßen sind, auch unter Berücksichtigung 

des Bauzwangs an der Baulinie, ohnehin unproblematisch, da sie überwiegend auf private 

Stellplatzflächen entfallen. Dies ermöglicht eine sinnvolle Flächennutzung, ohne die Anfor-

derungen an die städtebauliche Ordnung oder die Aufenthaltsqualität im Wohnquartier zu 

beeinträchtigen. 

Im obersten Geschoss (3. Vollgeschoss) ist ein Zurücktreten von der Baulinie über die ge-

samte Länge des Gebäudes zur Errichtung von Staffelgeschossen zulässig. 

 

Überschreitungen von Baugrenzen 

Überschreitungen der Baugrenze sind für folgende bauliche Anlagen nicht zulässig: Terras-

sen, Balkone und Treppenabgänge. Diese Regelung dient der Wahrung der planungsrechtli-

chen Ordnung und stellt sicher, dass die Gebäude und untergeordneten baulichen Anla-

gen innerhalb der festgelegten Baugrenzen verbleiben, um eine geordnete und harmoni-

sche Bebauung im gesamten Plangebiet zu gewährleisten. Zudem trägt die Festsetzung zu 

einem harmonischen Zusammenleben in der Nachbarschaft bei. Die Einhaltung der Bau-

grenzen fördert die Gestaltung von Freiflächen zwischen den Baufeldern und verhindert, 

dass die Gebäude mit zusätzlichen, potenziell störenden Elementen überladen werden 

oder dass Terrassen und Balkone zu nahe an die angrenzenden Nachbargrundstücke her-

anrücken. 

Auf den Grundstücken 5 und 6 sind Terrassen jedoch auch außerhalb der Baugrenzen zuläs-

sig. Diese Ausnahme berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten (kleineres Baufenster). 

Die Zulassung von Terrassen außerhalb der Baugrenzen ermöglicht eine flexible Nutzung des 

Grundstücks, ohne die städtebauliche Struktur des Gebiets zu beeinträchtigen, da keine 

Nachbargrundstücke betroffen werden. 

 

7.4 Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Carports 

Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen: 

Nebenanlagen sind außerhalb der Baugrenzen bis zu einer Größe von 15 m² zulässig. Diese 

Regelung ermöglicht eine flexible Nutzung des Grundstücks, ohne die bestehenden städte-

baulichen Strukturen zu stören. Durch die Begrenzung der Fläche auf 15 m² wird sicherge-

stellt, dass diese Nebenanlagen keine negativen Auswirkungen auf das Gesamtbild des 

Baugebiets oder die Nutzung der benachbarten Grundstücke haben, insbesondere durch 

eine übermäßige Größe, die das Erscheinungsbild oder die Funktionalität des Quartiers be-

einträchtigen könnte. 
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Stellplätze  

Um den Nachweis ausreichender Stellplätze zu gewährleisten, sind für die Grundstücke 1 bis 

14 im Bebauungsplan Stellplätze vorab ausgewiesen und als Verkehrsflächen mit besonde-

rer Zweckbestimmung „Stellplätze Öffentlich (Ö) / Stellplätze Privat (ST)“ festgesetzt. Für jedes 

Grundstück sind 2 Stellplätze vorgesehen, was zur Vermeidung von Parkproblemen beiträgt 

und eine bedarfsgerechte Stellplatzsituation schafft. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, wei-

tere öffentliche Stellplätze im Bereich zu errichten. Diese Maßnahme stellt sicher, dass auch 

Besucher ausreichend Parkmöglichkeiten vorfinden, wodurch die Verkehrssituation im Quar-

tier optimiert wird.  

Die Stellplätze bzw. die Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung „Stellplätze Öf-

fentlich (Ö) / Stellplätze Privat (ST)“ werden im Rahmen der Veräußerung der Grundstücke 

entsprechend zugewiesen und vorab bei der Herstellung der Straße errichtet. Damit wird si-

chergestellt, dass die Flächen eine einheitliche und funktionale Gestaltung aufweisen. 

Durch diese frühzeitige Festlegung und Herstellung der Stellplätze wird eine geordnete Park-

raumbewirtschaftung gewährleistet und eine spätere Zersplitterung oder unkoordinierte Nut-

zung der Flächen vermieden. In der Planzeichnung sind die Stellplätze entsprechend dem 

jeweiligen vorgeschlagenen Grundstück nummeriert, sodass eine klare Zuordnung für die 

zukünftigen Eigentümerinnen und Eigentümer gegeben ist. 

Da das Baugebiet innerhalb der Schutzzone IIIB des amtlich festgesetzten Wasserschutzge-

bietes für die Trinkwasserversorgung der FWS liegt, wird drauf hingewiesen, dass die Befesti-

gung von Straßen, Wegen und sonstige Verkehrsflächen sowie öffentlichen Stellplätzen in 

wasserundurchlässiger Bauweise gemäß der Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an 

Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) erfolgen muss, um eine potenzielle Verschmut-

zung des Grundwassers zu vermeiden. Zusätzlich sind geeignete Maßnahmen zur Ableitung 

und Behandlung des anfallenden Oberflächenwassers vorzusehen, um den Anforderungen 

des Wasserschutzes gerecht zu werden.  

Auf den Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Stellplätze Öffentlich (Ö) / Stell-

plätze Privat (St)“ sind offene Garagen (Carports) sowie geschlossene Garagen allgemein 

unzulässig. So wird die notwendige Funktionalität der Verkehrsflächen sichergestellt, ohne 

durch bauliche Anlagen auf den Stellplätzen zusätzliche Hindernisse zu schaffen. 

Im Teilbereich WA1 sind offene Garagen (Carports) sowie geschlossene Garagen, sofern 

diese gebaut werden, nur innerhalb der gekennzeichneten Flächen „Ca / Ga / St“ zulässig 

und müssen an die Baulinie angebaut werden. Diese Festsetzung gewährleistet eine geord-

nete Anordnung der Garagen und Carports, sorgt für eine harmonische Integration in das 

städtebauliche Konzept und verhindert eine zufällige oder unstrukturierte Platzierung, die das 

Gesamtbild des Baugebiets negativ beeinflussen könnte. 

Da keine Verpflichtung zum Bau offener oder geschlossener Garagen besteht, ist auch ein 

Stellplatz ohne Überdachung in diesem Bereich zulässig. Dadurch wird sichergestellt, dass 

auf jedem Grundstück zwei Stellplätze nachgewiesen werden können. 

Die Länge der Fläche „Ca / Ga / St“ von 9,00 Metern wurde so gewählt, dass im rückwärti-

gen Bereich auch noch Räume entstehen können, die für die Lagerung von Fahrrädern 

oder ähnlichem genutzt werden können. Diese Flexibilität ermöglicht eine funktionale Nut-

zung der Flächen und trägt dazu bei, dass zusätzliche praktische Räume geschaffen wer-

den, die den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner entsprechen. 

Zudem gilt:  

- Carports und Garagen auf den Grundstücken 1-3 sowie 7-14 dürfen  

- auf der straßenzugewandten Seite eine Wandhöhe von 2,50 m nicht überschreiten. 

Diese Begrenzung sorgt dafür, dass die Garagen und Carports nicht die Straßenan-

sicht dominieren und das Gesamtbild des Baugebiets harmonisch bleibt.  

- Auf der straßenabgewandten Seite darf die Wandhöhe 4,00 m nicht überschreiten. 

Die zulässige Wandhöhe sorgt dafür, dass das Geländeprofil berücksichtigt wird, 
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ohne dass es zu ungewollten architektonischen oder städtebaulichen Konflikten 

kommt. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass die Garage harmonisch in das Gelände 

eingebettet werden kann.  

- Im Übrigen gilt der Art. 6 Abs. 7 BayBO 

- Die Carports und Garagen sind, wie auch die Hauptgebäude, mit einem Flachdach 

mit einer Neigung von 2° bis 7° auszuführen. Diese Dachform trägt zur harmonischen 

Eingliederung der Garagen und Carports in die Gesamtbebauung bei.   

- Auf den Flächen der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweck-

bestimmung „Stellplätze Öffentlich (Ö) / Stellplätze Privat (ST)“ sind Einfriedungen unzu-

lässig. 

Diese Regelung dient der Wahrung einer offenen und einheitlichen Gestaltung der 

Stellplatzbereiche sowie der Sicherstellung einer ungehinderten Nutzung und Zugäng-

lichkeit.  

Im Teilbereich WA2 sind keine gesonderten Flächen für Stellplätze ausgewiesen. Dafür sind 

hier auch unterirdische Stellplätze (Tiefgarage) mit Abstellräumen, Müllräumen, Technikräu-

men sowie Fahrradabstellanlagen innerhalb der Baugrenzen und Baulinien zulässig. Bei 

Neubebauungen müssen mindestens 75 % der erforderlichen Stellplätze unterirdisch in ei-

ner Tiefgarage nachgewiesen werden. Diese Regelung ermöglicht eine effiziente Nutzung 

des verfügbaren Grundstücks, indem Stellplätze und wichtige Funktionsräume in den Unter-

grund verlagert werden. Auf diese Weise wird wertvolle oberirdische Fläche für die eigentli-

che Wohnbebauung freigehalten, was zur Verdichtung des Wohngebiets beiträgt, ohne den 

Raum für Wohnnutzung oder öffentliche Flächen unnötig zu belasten. 

Diese Regelung gilt ausschließlich für Neubauten. Das bestehende Grundstück (Nr. 16) ist 

von der Verpflichtung ausgenommen, sofern keine vollständige Neubebauung erfolgt. Eine 

nachträgliche Umsetzung der Tiefgaragenpflicht im Bestand wäre technisch, wirtschaftlich 

und baurechtlich nicht zumutbar, da die vorhandenen Strukturen ohne Berücksichtigung 

dieser Vorgabe errichtet wurden. 

Zudem würde eine rückwirkende Anwendung der Regelung zu unverhältnismäßigen finanzi-

ellen Belastungen für die Eigentümer führen und die Nutzungsmöglichkeiten im Bestand er-

heblich einschränken. Dadurch wird für Neubauten eine zukunftsfähige, flächensparende 

und städtebaulich hochwertige Lösung sichergestellt, ohne bestehende Strukturen unange-

messen zu belasten. 

Zur Erleichterung der Umsetzung der Tiefgarage wird diese nicht auf die Zahl der zulässigen 

Vollgeschosse angerechnet (§ 21a Abs. 1 BauNVO). 

Bei der Errichtung der Stellplätze ist die Stellplatzsatzung der Stadt Alzenau in der jeweils zum 

Zeitpunkt der Bauantragsstellung gültigen Fassung zu beachten. Zudem ist die „Empfehlung 

für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR – Ausgabe 2023)“ heranzuziehen. Gemäß der EAR 

(Ausgabe 2023) sind die Parkplatzflächen mit einer Länge von 5,20 m und einer Breite von 

2,65 m zu planen. Diese Maße stellen sicher, dass die Stellplätze den gängigen Anforderun-

gen an Komfort und Nutzung entsprechen. 

 

7.5  Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die Festsetzung, dass im Teilbereich WA1 nur eine Wohneinheit pro Doppelhaushälfte zuläs-

sig ist, dient dazu, die bestehende Infrastruktur, insbesondere die Versorgungsleitungen und 

Verkehrsflächen, vor einer Überlastung zu schützen. Diese Regelung stellt sicher, dass die 

Wohnnutzung im Plangebiet mit der vorhandenen Infrastruktur in Einklang bleibt und keine 

unzumutbaren Belastungen entstehen. 

Zudem wird durch die Festsetzung gewährleistet, dass der erforderliche Stellplatznachweis 

auf den begrenzten Bauflächen problemlos erbracht werden kann, was zu einer funktiona-

len und ordnungsgemäßen Erschließung des Gebiets beiträgt. 
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7.6  Verkehrsfläche 

Die interne Erschließung des Baugebiets erfolgt über zwei 6,00 Meter breite Straßen, die im 

zeichnerischen Teil des Bebauungsplans als Verkehrsfläche planungsrechtlich festgelegt 

sind. Die Planstraße A endet in einem Wendehammer, der für dreiachsige Fahrzeuge aus-

gelegt ist, um eine komfortable und sichere Wendung von Fahrzeugen zu ermöglichen. Von 

diesem Punkt zweigt die Planstraße B ab, welche die weiteren Grundstücke erschließt. 

Im Norden des Baugebiets grenzt der 4,00 Meter breite landwirtschaftliche Weg (Fl.-Nr. 

4200) an, der als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Landwirtschaftlicher 

Verkehrsweg“ festgesetzt wurde. Diese Festsetzung dient der dauerhaften Sicherstellung der 

landwirtschaftlichen Nutzung des Weges. Der Weg ist ausschließlich für landwirtschaftliche 

Maschinen und Traktoren zugelassen. Die Planstraße B soll über einen Fußweg mit dem 

landwirtschaftlichen Weg verbunden werden, um eine sichere und bequeme Fußgänger-

anbindung in die freie Landschaft zu gewährleisten.  

Zufahrten bzw. Zugänge zu Schutzobjekten sind entsprechend der DIN 14090, Flächen für 

die Feuerwehren auf Grundstücken, auszuführen. Zu- und Abfahrten der Einsatzfahrzeuge 

dürfen nicht durch Bäume oder offene Flächen behindert werden. Es wird auf Art. 5 BayBO 

hingewiesen. 

 

7.7 Niederschlagswasser  

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt aufgrund der Bestandssituation im Mischsystem. 

Das Niederschlagswasser, welches nicht auf Grundstücken, auf denen es anfällt, versickert 

oder als Brauchwasser genutzt werden kann, ist nach den Maßgaben der kommunalen Ent-

wässerungssatzung direkt in den öffentlichen Mischwasserkanal einzuleiten. Nach Aussage 

der Stadtwerke sind die bestehenden Leitungen im Siedlungsgebiet für zusätzliche anfallen-

den Niederschlagswasser sowie Abwasser ausreichend dimensioniert und für das nachfol-

gende Kanalsystem für die Neubauflächen „Im Schild“ ausgelegt. Die Fläche ist bereits bei 

der Überrechnung des Kanalnetzes berücksichtigt. Das geplante Mischsystem des Plange-

bietes kann an das bestehende Mischwassersystem in der Straße „Schöffenstühl“ oder auch 

in der Straße „Am jüdischen Friedhof“ angeschlossen werden. In den vorhandenen Kanälen 

dieser Straße kommt es aufgrund der geringen Durchflussmenge regelmäßig zu Ablagerun-

gen. Die Stadtwerke erhoffen sich durch das zusätzlich eingeleitete Regenwasser einen Spü-

leffekt.  

Das ankommende Dränagewasser im Bereich des Lärmschutzwalls soll über eine Leitung im 

Feldweg in den westlich gelegenen Vorfluter auf Flurstück 4194 abgeführt werden. Die Ablei-

tung des Dränagewassers erfolgt gemäß den festgelegten Vorgaben und ist durch ein „Lei-

tungsrecht“ auf dem Grundstück Nr. 15 entlang Fl.-Nr. 4115/1 gesichert. Um die ordnungs-

gemäße Funktion der Abwasseranlage nicht zu gefährden, sind in diesem Bereich keine 

Gebäude, Gebäudeteile, Einfriedungen oder Pflanzungen von Bäumen oder Hecken zuläs-

sig. Diese Regelung stellt sicher, dass die Zugangsmöglichkeiten zur Entwässerungsleitung 

und der Betrieb der Anlage jederzeit gewährleistet bleiben, ohne dass bauliche oder pflanz-

liche Maßnahmen den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen oder behindern. 

 

7.8 Erneuerbare Energien 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung er-

neuerbarer Energien – insbesondere im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung von Ge-

bäuden – sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen.  

Durch die Verpflichtung zur Nutzung dezentraler, erneuerbarer Energielösungen – wie z. B. 

Wärmepumpen – soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und eine zukunftsfähige Energie-

versorgung gesichert werden. Die dezentrale Struktur ermöglicht eine flexible, individuell an-

gepasste Umsetzung durch die jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer.  
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Unter Einhaltung der Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzgesetzes (v.a. § 19 BIm-

SchV), insbesondere im Hinblick auf Emissionen und Mindestabstände zu schutzbedürftigen 

Nutzungen, ist auch die Nutzung von Biomasse (z. B. Holzpellets oder Stückholz) zur Wärme-

erzeugung zulässig. 

Die Verantwortung für die Umsetzung der Wärmeversorgung gemäß den getroffenen Fest-

setzungen liegt bei den jeweiligen Grundstückseigentümern. 

Die dezentrale Versorgung ermöglicht den künftigen Eigentümern eine flexible, bedarfsge-

rechte Umsetzung der Wärmeversorgung und berücksichtigt individuelle technische und 

wirtschaftliche Möglichkeiten.  

Die Stromversorgung der Wärmeerzeuger soll anteilig über gebäudeintegrierte Photovoltaik-

anlagen erfolgen, um den Einsatz erneuerbarer Energien weiter zu stärken und die energeti-

sche Gesamtbilanz der Gebäude zu verbessern. Dies trägt sowohl zur Erreichung der Klima-

schutzziele als auch zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und zur langfristigen Wirtschaft-

lichkeit bei. Der Hinweis unter Art. 44a BayBO macht deutlich, dass bereits landesrechtlich zur 

Nutzung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie bei Neubauten 

appelliert wird. Die Festsetzungen im Bebauungsplan flankieren diese Rechtsgrundlage auf 

planungsrechtlicher Ebene und konkretisiert sie im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsent-

wicklung. 

Auf den Aufbau einer zentralen Wärmeinfrastruktur (z. B. Nahwärmenetz) wird bewusst ver-

zichtet, da ein wirtschaftlicher Betrieb in Relation zur Größe des Baugebiets nicht gegeben 

ist. 

 

 

Solare Strahlungsenergie: 

Mit dem Artikel 44a Abs. 4 BayBO ist vorgegeben, dass bei neuen Wohngebäuden ab dem 

1. Januar 2025 Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf den ge-

eigneten Dachflächen errichtet und betrieben werden sollen. Diese Regelung fördert erneu-

erbare Energien und trägt zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei, indem sie die Nutzung 

solarer Energie unterstützt und somit einen Beitrag zur Energiewende leistet. Die Regelung gilt 

insbesondere für Neubauten und wird daher nachrichtlich übernommen. 

 

7.9 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm 

Die Verkehrslärmimmissionen der Alzenauer Straße wirken auf das Plangebiet ein, insbeson-

dere auf den Teilbereich WA2. Um den Anforderungen des Immissionsschutzes gerecht zu 

werden, sind für diesen Bereich gezielte Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm festge-

legt: 

- Schallorientierte Grundrissgestaltung: In Räumen mit schutzbedürftigen Nutzungen, 

wie Kinderzimmern, Schlaf-, Wohn- und Arbeitsräumen, ist eine Grundrissgestaltung 

vorzusehen, die sicherstellt, dass diese Räume auf der straßenabgewandten Fassa-

denseite platziert werden. Dies trägt dazu bei, die Belastung durch Verkehrslärm zu 

minimieren und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. 

 

- Bauliche Schallschutzmaßnahmen: In Bereichen mit einem Beurteilungspegel von ≥ 

58 dB(A) tagsüber und ≥ 48 dB(A) nachts sind spezielle bauliche Schallschutzmaß-

nahmen an den Gebäuden erforderlich, um die Lärmbelastung in schutzbedürftigen 

Räumen zu verringern. 

 

- Mechanische Lüftungseinrichtungen: In Bereichen, in denen der Nachtschallpegel 

über 50 dB(A) liegt, sind Schlafräume mit schallgedämmten, mechanischen Lüf-
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tungseinrichtungen auszustatten. Diese Maßnahmen verhindern, dass die Schall-

schutzanforderungen beeinträchtigt werden und sorgen dafür, dass eine ange-

nehme und gesunde Nachtruhe gewährleistet bleibt. 

 

- Öffentlich-rechtliche Schallschutzanforderungen: Alle Maßnahmen sind an den öf-

fentlich-rechtlichen Schallschutzanforderungen zu orientieren, insbesondere an der 

DIN 4109, die für den Hochbau verbindlich ist. Diese Norm stellt sicher, dass gesunde 

Wohnverhältnisse in den betroffenen Bereichen geschaffen und nachgewiesen wer-

den. 

 

Bestehender Lärmschutz: Zusätzlich zu den geplanten baulichen Maßnahmen ist der beste-

hende Lärmschutzwall sowie die Lärmschutzwand entlang der Alzenauer Straße regelmäßig 

zu pflegen und instand zu halten. Diese kontinuierliche Wartung sichert den langfristigen 

Schutz vor Verkehrslärm und trägt zur Qualität des Wohnumfelds bei. 

Diese Schallschutzmaßnahmen gewährleisten, dass die Lärmbelastung minimiert wird und 

gleichzeitig ein hohes Maß an Lebensqualität für die zukünftigen Bewohner sichergestellt ist. 

Zudem wird dadurch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Immissionsschutz ge-

währleistet. 
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7.10 Grünordnung 

Die Festsetzungen zur Pflanzqualität und zur Begrünung orientieren sich an ökologischen und 

städtebaulichen Zielsetzungen, die eine hohe Qualität der Pflanzen und eine nachhaltige, 

Gestaltung im Plangebiet sicherstellen sollen. Durch die Vorgaben für Pflanzenqualität wird 

gewährleistet, dass robuste, gesunde Gehölze zum Einsatz kommen, die standortgerecht 

sind und den klimatischen und bodenkundlichen Bedingungen der Region entsprechen.  

Die Mindestgrößen und der verpflichtende Wurzelraum von 12 m³ pro Baum sind erforder-

lich, um langfristig gesunde und stabile Gehölze im Siedlungsbereich zu sichern. 

 

Pflanzpflichten auf öffentlichen Flächen: Die Festsetzung von Heckenstrukturen und Baum-

pflanzungen auf öffentlichen Grünflächen trägt maßgeblich zum Ortsklima bei und fördert 

die Biodiversität im Siedlungsgebiet. Die gewählte Strauchauswahl bietet Insekten und Vö-

geln Nahrung und Lebensraum und berücksichtigt standortheimische Arten.  

Die Pflanzung von Laubbäumen der II. und III. Ordnung im Straßenraum ist vorgesehen, um 

im städtischen Umfeld natürliche Beschattung, Staubbindung und eine Verbesserung des 

Mikroklimas sicherzustellen. Von den vorgeschlagenen Laubbäumen sind insbesondere die 

Säulenhainbuche und der Kugelahorn für Straßenräume, aufgrund der hohen Trockenheits- 

und Schadstofftoleranz geeignet. Der Kegelahorn wird häufig als Straßenbaum gepflanzt, ist 

jedoch empfindlich gegenüber Trockenstress und Streusalz. Die Traubenkirsche und die Ku-

gel-Robinie sind aufgrund von Fruchtfall bzw. Holzbruchrisiko nur bedingt geeignet. Grund-

sätzlich eignen sich alle genannten Bäume für enge Straßenräume, da sie kleinbleibende, 

kompakte Wuchsformen aufweisen. 

Die Begrünungsmaßnahmen am Rand des Planungsgebietes schaffen einen optimalen 

Übergang zwischen bebauten Flächen und der freien Landschaft. So wird nicht nur die 

landschaftliche Einbindung des Bebauungsgebietes verbessert, sondern auch ein harmoni-

sches Orts- und Landschaftsbild gefördert. 

 

Pflanzpflichten auf privaten Flächen: Private Grundstückseigentümer werden verpflichtet, in-

nerhalb von zwei Jahren nach Bezugsfertigkeit mindestens einen Laubbaum zu pflanzen, 

bei Grundstücken über 1.000 m² mindestens drei. Diese Maßnahme dient dem Erhalt des 

grünen Erscheinungsbilds der Wohngebiete und dem Schutz der ökologischen Funktion von 

Gärten und Grundstücken. Obstbäume und heimische Laubgehölze wurden hier gewählt, 

um sowohl den Anwohnern als auch der Tierwelt durch einheimische Arten langfristige Vor-

teile zu bieten. 

 

Erhaltungsgebot: Die als zu erhaltenden festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhal-

ten und bei Beschädigung fachgerecht zu behandeln; sie sind bei Bau- und Rückbaumaß-

nahmen wirksam zu schützen. Abgängige Gehölzbestände sind durch standortgerechte 

Gehölze nachzupflanzen. 

Insgesamt dienen die Festsetzungen dem Schutz und der nachhaltigen Entwicklung des 

Landschafts- und Ortsbildes sowie der Verbesserung des lokalen Mikroklimas. 

Das DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" so-

wie das Nachbarrecht nach dem Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs v.a. 

die Art. 47, 48 AGBGB (Grenzabstände) sind bei den Begrünungsmaßnahmen zu beachten. 

 

Begrünung der Vorgärten und Freiflächen: Die Vorgärten sind als gestaltete Freiflächen von 

besonderer Bedeutung für das städtebauliche Gesamtbild und das lokale Mikroklima. Daher 

sind die Grundstücksfreiflächen zwischen der Vorderkante des Hauses und der Straßenbe-

grenzungslinie (Vorgärten) mit Bepflanzungen auf mindestens 60 % der Fläche gärtnerisch 
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anzulegen und zu unterhalten. 

Um die ökologische Qualität des Baugebiets zu erhalten, ist die Gestaltung von Privatgärten 

mit Steinen (Schottergärten) sowie mit Kunstrasen im gesamten Geltungsbereich ausdrück-

lich nicht zulässig. Diese Regelung trägt dazu bei, die Biodiversität zu fördern und die negati-

ven Auswirkungen von Flächenversiegelungen, wie die Erhöhung der Umgebungstempera-

tur oder eine verringerte Regenwasserversickerung, zu vermeiden. 

Ausnahmen bestehen für befestigte Flächen, die der Funktionalität dienen, wie Mülltonnen-

stellplätze oder die Zuwegung zum Haus. Diese dürfen im Vorgarten angelegt werden, müs-

sen jedoch auf das notwendige Maß begrenzt bleiben, um den Grünanteil der Fläche nicht 

erheblich zu reduzieren. 

Durch diese Festsetzungen wird nicht nur eine nachhaltige Flächennutzung sichergestellt, 

sondern auch ein harmonisches und ansprechendes Erscheinungsbild des Baugebiets ge-

währleistet. 

 

Belagsarten: Die Versiegelung der Freiflächen ist auf das unvermeidbare Mindestmaß zu 

beschränken, um die natürliche Versickerung von Niederschlagswasser zu gewährleisten 

und das Mikroklima positiv zu beeinflussen. 

Für befestigte Flächen, wie Mülltonnenabstellplätze oder Zuwegungen sowie private Stell-

plätze einschließlich ihrer Zufahrten, sind offenporige, versickerungsgünstige Belagsarten zu 

verwenden. Zulässig sind insbesondere Rasengittersteine, Schotterrasen, Rasenziegel oder 

Pflaster mit Rasenfuge. Diese Materialien tragen dazu bei, die Bodenversickerung zu verbes-

sern, Regenwasserrückhalt zu optimieren und die Auswirkungen von Flächenversiegelung zu 

minimieren. 

Alle Grundstücksflächen, die nicht durch Gebäude oder vergleichbare bauliche Anlagen 

überbaut sind, sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder entsprechend herzustellen. Sie 

sind als Grünflächen mit offenem oder bewachsenem Boden anzulegen und dauerhaft zu 

unterhalten. Dies dient der Förderung der Biodiversität, der Verbesserung des Kleinklimas und 

der Reduzierung der Oberflächenabflüsse. 

Bei der Befestigung der öffentlichen Stellplätze muss jedoch aufgrund der Lage im Wasser-

schutzgebiet auf die Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutz-

gebieten (RiStWag) geachtet werden  

Durch diese Regelungen wird eine nachhaltige Flächennutzung sichergestellt, die sowohl 

ökologische als auch gestalterische Vorteile für das Baugebiet mit sich bringt.  

 

7.11 FFH-Lebensraumtyp (LRT) 6510 / Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

Im Jahr 2009 wurde die Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH (PGNU) im Rahmen der 

geplanten Ausweisung des Baugebiets „Im Schild“ im Stadtteil Hörstein von der Stadt Al-

zenau mit tierökologischen Erfassungen zu artenschutzrechtlich relevanten Arten(gruppen) 

beauftragt. Die damalige spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ergab, dass das Vorhaben 

möglicherweise das letzte Vorkommen des streng geschützten Dunklen Wiesenknopf-Amei-

senbläulings (Phengaris nausithous) in der näheren Umgebung beeinträchtigen könnte. Da 

diese Art in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie geführt wird, wurde das Vorhaben aus 

diesem Grund nicht umgesetzt. 

In den Jahren 2017 und 2021 erfolgte durch die PGNU eine Aktualisierung der Bestandsauf-

nahme des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, bei der die Art z.T. aufgrund ungünsti-

ger Mahdzeitpunkte nicht mehr bestätigt werden konnte. Aufgrund der z.T. zweijährigen Ent-

wicklungszeit der Larven des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings wäre es jedoch mög-

lich gewesen, dass das endgültige Aussterben der Art auf der betroffenen Fläche bei einer 

umgehenden Anpassung des Mahdregimes (keine Mahd zwischen Mitte Juni und Mitte 

September) noch verhindert hätte werden können.  
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Im Jahr 2023 wurde die PGNU mit einer weiteren Aktualisierung der Bestandserhebung im 

Plangebiet beauftragt. Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling wurde auch im Jahr 2023 

nicht auf der Fläche beobachtet. Aus den Ergebnissen des PGNU lassen sich aufgrund der 

beschriebenen Ergebnisse aus den Jahren 2017, 2021 und 2023 keine artenschutzrechtli-

chen Erfordernisse gem. § 44 BNatSchG ableiten. 

Im Rahmen einer Begehung am 17.10.2023 wurde auf der geplanten Baufläche ein nach 

der europäischen Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie geschützter Lebensraumtyp 6510 Ma-

gere Flachland-Mähwiesen der Wertstufe B mit dem Biotop-Code G214-GU651E festgestellt. 

Magere Flachland-Mähwiesen sind nach §30 BNatSchG bzw. Artikel 23 BayNatSchG gesetz-

lich geschützt. 

Insgesamt wurden 22 für den LRT 6510 typische Arten nachgewiesen, darunter u. a. Rund-

blättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia), Kleiner und Großer Wiesenknopf (San-

guisorba minor, S. officinalis) sowie Weißes Wiesen-Labkraut (Galium album). 

Für den Eingriff in diesen gesetzlich geschützten Biotop ist gemäß naturschutzrechtlichen 

Vorgaben ein flächenbezogener Ausgleich erforderlich. Eine rechnerische Bewertung nach 

Wertpunkten gemäß der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) ist in diesem 

Fall nicht zulässig. Stattdessen ist ein flächengleicher, funktionaler Ausgleich anzustreben, 

der sowohl typgerecht als auch ökologisch vollwertig ist. 

Das Fachbüro PGNU mbH wurde damit beauftragt, drei von der Stadt Alzenau benannte 

potenzielle Ausgleichsflächen zu erfassen und eine Planung vorzulegen, die eine Umsetzung 

der o.g. Ausgleichsverpflichtungen ermöglicht. 

Der durch die Baumaßnahme erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich beläuft sich auf 

insgesamt 6.177 m². Da neu angelegte Biotopflächen in der Regel mehrere Jahre benöti-

gen, um ihre volle naturschutzfachliche Funktion zu entfalten, wurde in Abstimmung mit der 

unteren Naturschutzbehörde ein sogenannter „Verzögerungsfaktor“ berücksichtigt. Daraus 

ergibt sich ein zusätzlicher Flächenbedarf von 1.500 m². Der insgesamt erforderliche Aus-

gleich beläuft sich somit auf 7.677 m² (6.177 m² + 1.500 m²).  

Als geeignete Ausgleichsfläche wurde eine Streuobstwiese auf dem Flurstück 711, Gemar-

kung Wasserlos, identifiziert. Der LRT 6510 ist dort aktuell nicht vorhanden, jedoch weist die 

Fläche bereits eine partielle Artenausstattung auf, die dem Zielbiotop ähnelt. Das für den 

Ausgleich vorgesehene Flurstück ist größer als der ermittelte Ausgleichsbedarf. Der natur-

schutzrechtliche Ausgleich erfolgt jedoch auf dem Grundstück in der erforderlichen Größen-

ordnung, ohne dass innerhalb des Flurstücks eine exakte Teilfläche festgelegt wird. 

Zur ökologischen Aufwertung unter dem Streuobstbestand soll die Fläche mit geeignetem, 

standorttypischem Saatgut angereichert werden. Vorgeschlagen wird die Verwendung von 

Mahdgut aus regionalen Spenderflächen, insbesondere aus dem Bereich der Flurstücke 

4055–4059 ff.  

 

1. Auf der Zielfläche werden mehrere mindestens 2 m breite Streifen umgegraben oder ge-

fräst (ca. 15-20 cm tief).   

2. Die nach der Bodenbearbeitung aufkommende Spontanflora sollte ggf. wiederholt im 

Abstand von 2-3 Wochen beseitigt werden. Nach der ersten tiefen Bodenbearbeitung sollte 

sich der Boden bis zur Saat mindestens 4 Wochen lang absetzen können.   

3. Nach den 4 Wochen wird die Kruste noch einmal oberflächig aufgebrochen und Heu-

drusch einer geeigneten Spenderfläche oder geeignetes Regiosaatgut aufgebracht (s. An-

hang 2). Zeitpunkt: zw. Mitte April und Mitte Juni.   

4. Da Unkräuter schneller wachsen, muss Anfangs mehrmals gemäht werden (immer, wenn 

kein Licht mehr auf den Boden fällt, sog. Schröpfschnitt).   
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5. Die Fläche kann nach Stabilisierung des Bestandes in die Dauerpflege überführt werden, 

z.B. eine zweischürige Mahd mit zielführenden Nutzungsterminen oder Beweidung.   

6. Die eingebrachten Arten können sich dann selbstständig in die umliegenden Bereiche 

ausbreiten. 

Die Umsetzung kann ggf. durch den Landschaftspflegeverband (LPV) erfolgen.  

Ein ergänzendes Gutachten zur naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung „Erfassung und 

Bewertung von Ausgleichsflächen zur Kompensation eines LRT-Verlusts im Zuge des Bebau-

ungsplans „Im Schild“ der Stadt Alzenau“ wurde durch das Büro PGNU im August 2025 er-

stellt und ist ein verpflichtender Bestandteil des Bebauungsplans.  

Der Ausnahmeantrag gemäß § 67 BNatSchG wurde bereits bei der zuständigen Natur-

schutzbehörde eingereicht. Ein Satzungsbeschluss ist erst nach Vorliegen einer positiven 

schriftlichen Rückmeldung möglich. Die Erteilung der Ausnahmegenehmigung wurde sei-

tens der Behörde in Aussicht gestellt. 

 

7.12 Artenschutz 

Vögel 

Die Festsetzungen zur zeitlichen Steuerung von Bodenarbeiten sowie zur Schwarzbrache 

während der Brutzeit ackerbrütender Vogelarten dienen dem Schutz bodenbrütender Arten 

und ihrer Brutplätze gemäß den Anforderungen des Artenschutzes. Da viele Vogelarten in 

landwirtschaftlich genutzten oder offenen, unbewachsenen Flächen ihre Nester bauen und 

diese Standorte gegenüber mechanischen Eingriffen besonders empfindlich sind, wurde 

das Zeitfenster von Mitte März bis Ende August festgesetzt. Dieses entspricht der Hauptbrut-

zeit und vermeidet Störungen während der sensiblen Phasen der Eiablage, Brut und Auf-

zucht der Jungvögel. 

Sollten Bauarbeiten im Brutzeitraum erforderlich sein, wird durch die Festsetzung einer dauer-

haften Schwarzbrache (d.h. das Offenhalten der Flächen ohne Pflanzenbewuchs) sicherge-

stellt, dass keine Vogelbruten in den betroffenen Bereichen angelegt werden. Diese Maß-

nahme verringert das Risiko, dass begonnene Nester zerstört oder bereits brütende Vögel 

gestört werden. 

Insgesamt tragen die Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen in die 

Lebensräume geschützter Vogelarten bei und erfüllen die Anforderungen des § 44 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezüglich des Verbots erheblicher Störungen und Schädi-

gungen von wildlebenden Arten und ihrer Lebensstätten. 

Die Festsetzung, Baumrodungen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zuzulassen, 

dient dem Schutz der lokalen Flora und Fauna, insbesondere der Vogelwelt und Fleder-

mäuse. In den übrigen Monaten findet die Brut- und Aufzuchtzeit der Vögel statt, während 

Fledermäuse in diesem Zeitraum ihre Sommerquartiere in den Bäumen nutzen. Durch die 

Einhaltung des Rodungszeitfensters wird sichergestellt, dass Gelege, Jungvögel und Fleder-

mäuse nicht gestört oder gefährdet werden. 

Zudem trägt diese Maßnahme zum allgemeinen Artenschutz bei und entspricht den gesetz-

lichen Vorgaben.  

 

Artenschutzrechtliche Begutachtung des abzureißenden Scheunengebäudes   

Im Februar 2024 wurde die Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH (PGNU) mit einer ar-

tenschutzrechtlichen Besatzkontrolle des abzureißenden Gebäudes (Scheune) beauftragt. 

Am gesamten untersuchten Gebäude wurde kein Besatz von Fledermäusen festgestellt. 

Ebenfalls ergaben sich keine Hinweise auf regelmäßig genutzte Quartiere. Ein sporadisches 

Auftreten von Einzeltieren konnte jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  
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Auf dem Heuboden wurden zahlreiche größere Ansammlungen von Gewöllen aufgefun-

den, was auf eine regelmäßige Nutzung der Scheune als Ruhestätte durch Eulen schließen 

lässt. Durch Sicherstellung und Begutachtung einiger Gewölle konnten diese mit hoher 

Wahrscheinlichkeit der Schleiereule zugeordnet werden. Ebenfalls denkbar nach Aussage 

des Pächters wäre ein Auftreten von Steinkäuzen.  

Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde eine CEF-

Maßnahme umgesetzt. Vor dem Abriss der Scheune wurde auf dem nördlich gelegenen 

Luhhof zwischen Wasserlos und Hörstein (Flurstück 407, Gemarkung Wasserlos) eine neue Ru-

hestätte für die Schleiereule geschaffen. Dazu wurde ein Nistkasten angebracht, der bereits 

von einer Schleiereule wohl angenommen wurde. 

 

7.13 Außenbeleuchtung 

Für die Außenbeleuchtung von Gebäuden und Freiflächen sind nur insekten- und fleder-

mausfreundliche Leuchtmittel zulässig, die eine Hauptintensität des Spektralbereichs über 

500 nm aufweisen und einen maximalen UV-Licht-Anteil von 0,02 % haben. Diese Regelung 

ist entscheidend für den Erhalt der Biodiversität und den Schutz empfindlicher Tierarten wie 

Insekten und Fledermäuse, die durch herkömmliche Beleuchtungssysteme erheblich gestört 

werden können. Durch die Verwendung geeigneter insektenfreundlicher Farbtöne (z.B. 

warmweiß, gelblich, orange, amber) mit einer Farbtemperatur (CCT) von maximal 3.000 K 

wird eine Anpassung der Beleuchtung an die natürlichen Lebensräume der Tiere ermöglicht. 

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die nächtliche Lebensqualität der Wildtiere zu bewah-

ren und das ökologische Gleichgewicht in der Umgebung des Gewerbegebiets zu fördern. 

Die Vorgabe, die Beleuchtung möglichst sparsam zu wählen und Dunkelräume zu erhalten, 

ist von zentraler Bedeutung für die Umwelt- und Ressourcenschonung. Eine sparsame Nut-

zung von Licht trägt ebenso dazu bei, den Energieverbrauch zu minimieren und die Be-

triebskosten zu senken. 

Geschlossene Lampenkörper mit Abblendungen nach oben und zur Seite sollen sicherstel-

len, dass das Licht nur direkt nach unten strahlt. Dadurch wird nicht nur die Lichtverschmut-

zung reduziert, sondern auch die Blendwirkung auf angrenzende Gehölzbestände und be-

nachbarte Grundstücke vermindert. Diese Regelung fördert eine angenehme und ruhige 

nächtliche Umgebung, die sowohl für die Anwohner als auch für die Tierwelt von Vorteil ist. 

Die Begrenzung der Beleuchtungsdauer auf das notwendige Maß unterstützt zudem die Mi-

nimierung von Lichtemissionen und hilft, die nächtliche Dunkelheit zu bewahren, die für viele 

Tierarten wichtig ist. 

Durch diese Regelungen wird sichergestellt, dass die Außenbeleuchtung sowohl den Anfor-

derungen an die Sicherheit im Verkehr als auch den ökologischen Bedürfnissen Rechnung 

trägt. 
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8. Begründung der örtlichen Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO 

8.1  Zulässige Ausführung der Gebäude (Örtliche Bauvorschriften) 

Die Festsetzung, dass Hauptgebäude sowie Carports und Garagen mit Flachdächern mit 

einer Neigung von 2° bis 7° auszuführen sind, dient der bewussten Schaffung einer eigen-

ständigen und modernen Quartiersidentität. Diese hebt sich von der im angrenzenden Be-

stand vorherrschenden Satteldachbebauung ab und verleiht dem neuen Wohngebiet eine 

eigenständige architektonische und gestalterische Prägung. 

Da das Plangebiet eine zusammenhängende städtebauliche Neuentwicklung darstellt, bie-

tet seine Größe ausreichend Spielraum für eine eigenständige architektonische Identität. 

Durch die konsequente Umsetzung einer modernen Architektur mit Flachdächern entsteht 

eine klare gestalterische Linie, die sich bewusst von den umliegenden, traditionell gepräg-

ten Quartieren unterscheidet. Eine konsequente Flachdachbebauung schafft ein ruhiges, 

harmonisches Gesamtbild mit klaren Baukörpern, das die gestalterische Qualität des Quar-

tiers stärkt. Zudem ermöglichen Flachdächer eine flexible Grundrissgestaltung, beispiels-

weise mit Dachterrassen durch Staffelgeschosse, und bieten dadurch zusätzlichen Wohn-

wert.  

Da es sich um eine zusammenhängende Entwicklung handelt, ist es städtebaulich vertret-

bar, sich von den umliegenden Quartieren mit ihrer Satteldachstruktur abzugrenzen. Die 

Größe des Gebiets ermöglicht eine eigenständige Prägung, ohne dass die neue Architektur 

als Fremdkörper im Stadtbild wirkt. 

Besondere Bedeutung kommt der Integration des Baugebiets in den Ortsrand zu. Die Lage 

erfordert eine sensible Gestaltung, um eine verträgliche Einbindung in die Umgebung si-

cherzustellen. Die extensive Begrünung der Flachdächer sowie eine zurückhaltende Fassa-

dengestaltung mit gedeckten Farben tragen dazu bei, die Bebauung optisch in die Land-

schaft einzufügen. Im Gegensatz zu steilen Satteldächern, die einen markanten vertikalen 

Abschluss der Bebauung bilden, schaffen Flachdächer eine sanftere, horizontale Linienfüh-

rung und fügen sich besser in den Landschaftsraum ein.  

Zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts, zur Reduzierung der Flächenversiegelung so-

wie zur Verbesserung des Mikroklimas im Plangebiet werden extensive Dachbegrünungen 

auf Flachdächern der Hauptgebäude sowie der Carports und Garagen festgesetzt. Die Be-

grünung trägt zur Verzögerung der Niederschlagswasserabflüsse bei und leistet damit einen 

Beitrag zur Entlastung der Entwässerungseinrichtungen. Darüber hinaus dienen Dachbegrü-

nungen dem sommerlichen Wärmeschutz, der Luftfilterung, der Bindung von Feinstaub und 

fördern die Biodiversität durch das Angebot zusätzlicher Lebensräume für Insekten und Klein-

tiere. Die Mindestanforderung an die Substrathöhe von 15 cm stellt sicher, dass die Begrü-

nung dauerhaft funktionsfähig ist. Die Festlegung einer Mindestbegrünung von min. 60 % 

der jeweiligen Dachfläche berücksichtigt dabei mögliche bautechnische Ausnahmen (z. B. 

Dachaufbauten, technische Anlagen), ohne das städtebauliche Ziel einer weitgehend be-

grünten Dachlandschaft zu gefährden. 

Insgesamt ist die Festsetzung von Flachdächern in diesem Baugebiet sowohl aus gestalteri-

scher als auch aus funktionaler Sicht sinnvoll. Die Größe des Plangebiets erlaubt die Schaf-

fung einer eigenständigen Quartiersidentität, ohne in Konflikt mit den umgebenden Sied-

lungsstrukturen zu geraten. Gleichzeitig wird durch die Dachbegrünung und eine behut-

same Fassadengestaltung eine harmonische und verträgliche Einbindung in den Ortsrand 

sichergestellt. 
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8.2 Einfriedungen 

Die Höhe von straßenseitigen Einfriedungen ist auf maximal 1,50 m für offene Zäune und 

2,00 m für Hecken festgesetzt. Niedrige und offene Einfriedungen tragen dazu bei, ein 

freundliches und einladendes Straßenbild zu schaffen. Eine zu hohe Einfriedung würde die 

visuelle Durchlässigkeit beeinträchtigen und das Wohngebiet optisch abschotten, was zu ei-

ner unerwünschten Fragmentierung des Straßenraums führen könnte. 

Die Regelung gilt nicht für die westliche Grenze der Grundstücke 1–4 entlang der Planstraße 

B, wodurch dort auch höhere Einfriedungen möglich sind. Dies wird aus städtebaulichen 

Gründen als vertretbar angesehen, da in diesem Bereich eine stärkere Abschirmung gegen-

über angrenzenden Nutzungen erforderlich oder gewünscht sein kann. 

Sockelmauern mit einer maximalen Höhe von 0,50 m tragen zur Sicherung der Grundstücke 

bei, während sie gleichzeitig die Sichtverhältnisse nicht übermäßig einschränken. Diese Re-

gelung ermöglicht es, die Grundstücke abzugrenzen, ohne das Landschaftsbild zu stören 

oder den Eindruck von Geschlossenheit zu erwecken. 

Die Festsetzung, dass Einfriedungen zur freien Landschaft sockellos auszuführen sind oder 

ein Mindestabstand von 0,15 m zur Unterkante der Einfriedung eingehalten werden muss, 

dient dem Schutz der einheimischen Tierwelt. Diese Maßnahme gewährleistet, dass Klein-

tiere wie Igel oder Hasen ungehindert ihren Lebensraum nutzen können. 

Auf den Flächen der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestim-

mung „Stellplätze Öffentlich (Ö) / Stellplätze Privat (ST)“ sind Einfriedungen unzulässig. 

Diese Regelung dient der Wahrung einer offenen und einheitlichen Gestaltung der Stellplatz-

bereiche sowie der Sicherstellung einer ungehinderten Nutzung und Zugänglichkeit. Durch 

den Verzicht auf Einfriedungen wird zudem die Verkehrssicherheit erhöht, da Sichtbeziehun-

gen erhalten bleiben. 

 

8.3 Stützmauern/ Böschungen  

Höhenunterschiede sind durch zu bepflanzende Böschungen, Stützmauern oder Naturstein-

Trockenmauern auf dem Baugrundstück auszugleichen. Die Regelung einer maximalen Nei-

gung von 1:1,5 für Böschungen trägt dazu bei, die Standsicherheit der Böschungen zu ge-

währleisten. Bepflanzte Böschungen und Naturstein-Trockenmauern tragen zur Förderung 

der Biodiversität bei. Sie bieten Lebensräume für Tiere und Insekten und unterstützen die lo-

kale Vegetation. Gleichzeitig wird die Versickerung von Regenwasser gefördert, wodurch die 

Grundwasserneubildung angeregt und das Risiko von Oberflächenabfluss vermindert wird. 

Die Beschränkung der Höhe von Stützmauern auf maximal 1,00 m stellt sicher, dass diese 

Strukturen stabil und sicher bleiben. Höhere Mauern können potenziell instabil sein und erfor-

dern aufwendigere Konstruktionen. Der Mindestabstand von 1,00 m zu den Nachbargren-

zen für Stützmauern gewährleistet, dass die Nachbarn in ihrem Grundstücksbereich nicht 

beeinträchtigt werden. 
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9. Flächenbilanz  

Nutzungen Fläche in m
2

 Anteil % 

Allgemeines Wohngebiet  5.347 66,6 

Öffentliche Grünfläche  

incl. Lärmschutzwall /-Wand 
860 10,7 

Fläche für Versorgungsanlage 45 0,6 

Straßenverkehrsfläche 890 11,1 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

„Fußgängerbereich“  
215 2,7 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

„Stellplätze Öffentlich (Ö) / Stellplätze Privat (St)“ 
283 3,5 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

„Landwirtschaftlicher Verkehrsweg (L)“ 
388 4,8 

Geltungsbereich 8.048  100  
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10. Darlegung des Verfahrens 

1. Der Stadtrat der Stadt Alzenau hat in der Sitzung vom 28.04.2022 die Aufstellung des Be-

bauungsplans "Im Schild" als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

beschlossen.  

2. Der Entwurf des Bebauungsplans, in der Fassung vom 08.04.2025, wurde mit der Begrün-

dung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom 22.04.2025 bis einschließlich 30.05.2025 

im Internet veröffentlicht und zusätzlich öffentlich ausgelegt.  

Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, gemäß § 4 Abs. 

2 BauGB beteiligt.  

 

Insgesamt wurden 26 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange am Verfahren 

beteiligt. Von diesen haben sich 6 Stellen nicht zurückgemeldet. 

9 Behörden haben Stellungnahmen ohne Einwände abgegeben, 7 Behörden äußerten 

Hinweise. Zwei Behörden, das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg sowie das Landrats-

amt Aschaffenburg mit den Abteilungen Untere Naturschutzbehörde (UNB) und Untere 

Wasser- und Bodenschutzbehörde, haben Anregungen vorgebracht. 

 

- Die UNB stellte fest, dass im Plangebiet ein gesetzlich geschützter Biotopbestand 

nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG (Magere Flachland-Mähwiese – FFH-Le-

bensraumtyp 6510) vorliegt und nicht berücksichtigt wurde. Für die Inanspruchnahme 

dieser Fläche wurde ein 1:1-Flächenausgleich sowie die Beantragung einer Ausnah-

megenehmigung gefordert. 

Ein zusätzliches Gutachten zur Ausgleichsregelung wurde durch das Büro PGNU 

(Stand August 2025) erstellt und ergänzt. In Abstimmung mit der UNB ergibt sich ein 

Ausgleichsflächenbedarf von 7.677 m². Als geeignete Ersatzfläche wurde eine Streu-

obstwiese auf dem Flurstück 711 (Gemarkung Wasserlos) identifiziert und soll zukünftig 

als Aufgewertet werden. Die Ausgleichsmaßnahmen wurden im Plan verbindlich fest-

gesetzt und im Gutachten und Begründung dokumentiert.  

 

 

- Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) sowie LRA Untere Wasser- und Boden-

schutzbehörde brachten mehrere Anregungen zur Planung vor, auf die im weiteren 

Verfahren umfassend reagiert wurde;  

 

Im Zusammenhang mit den planungsseitig zulässigen Tiefgründungen (z. B. für Keller 

oder Tiefgarage) forderte das WWA eine belastbare Aussage zum tatsächlichen 

Grundwasserstand. Das ursprüngliche Bodengutachten hatte nur abgeleitete Werte 

angegeben, während umliegende Messstellen auf einen deutlich höheren Grund-

wasserstand hindeuteten. Infolgedessen wurde eine ergänzende geotechnische Un-

tersuchung durch das Büro Brehm (August 2025) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten 

keinen anstehenden Grundwasserstand bis in Tiefen von 9 m unter Geländeober-

kante.  

 

Weiterhin wurde in der Stellungnahme ein Brauchwasserbrunnen auf dem Flurstück 

4115 thematisiert, der in der Begründung erwähnt wird. Da dieser nicht in den Daten-

banken des WWA erfasst ist, wurde um Aufklärung gebeten. Die Planung sieht vor, 

überschüssiges Wasser künftig zu fassen und in einen Vorfluter im Westen abzuleiten. 

Ein entsprechendes Leitungsrecht wurde im Bebauungsplan gesichert, eine Anbin-

dung wird im Zuge der Erschließung vorbereitet. 

 

Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung empfahl das WWA, anstelle der Ein-

leitung ins bestehende Mischsystem eine Ableitung in den Vorfluter im Westen zu prü-

fen (Trennsystem). Diese Empfehlung wurde umfassend geprüft. Die Begründung zur 
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Entwässerung wurde dahingehend grundlegend überarbeitet. 

Ein Trennsystem mit Einleitung in den westlich gelegenen Vorfluter wurde aus mehre-

ren Gründen verworfen. Insbesondere weil das geplante Entwässerungsgebiet des 

Neubaugebiets „Im Schild“ in der Wasserschutzzone III B liegt. Der Vorfluter liegt sogar 

in der Wasserschutzzone III A. Für diesen Bereich gelten deutlich strengere Anforderun-

gen an den Bau und Betrieb von Abwasseranlagen. Eine Einleitung von unbehandel-

tem Oberflächenwasser in das Grundwasser ist hier nicht zulässig, vielmehr wäre eine 

Vorreinigung erforderlich. Allerdings ist gemäß den einschlägigen Regelwerken der 

Bau von Abwasserbehandlungsanlagen in der Zone III A unzulässig. Zudem ist der an-

stehende Boden stark bindig, was eine flächenhafte Versickerung ausschließt. Dem-

entsprechend wird geplant, das gesamte Abwasser innerhalb der Wasserschutzzone 

III B zu fassen und über die bereits vorhandenen Entwässerungsanlagen (Mischsystem) 

abzuleiten. Die geplante Einleitung in das vorhandene, leistungsfähige Mischsystem 

wurde mit dem WWA abgestimmt (Juli 2025).  

 

Darüber hinaus sprach sich das WWA für zusätzliche Festsetzungen aus, insbesondere 

zur Begrenzung von Abflussbeiwerten bei befestigten Flächen, zur verbindlichen Nut-

zung von Zisternen sowie zur Begrünung von Flachdächern. Die Empfehlungen zur 

Dachbegrünung wurden aufgenommen und die bestehende Festsetzung entspre-

chend ergänzt. Die Vorschläge zur Festlegung von maximalen Abflussbeiwerten und 

zum verpflichtenden Einbau von Zisternen wurden hingegen nicht übernommen. Die 

Festlegung konkreter Abflussbeiwerte gehört nicht zum typischen Regelungsbereich 

eines Bebauungsplans (§ 9 BauGB) und ist bereits durch Verweis auf die RiStWag ab-

gedeckt. Die pauschale Verpflichtung zur Zisternennutzung wurde aufgrund der klein-

teiligen Grundstücksstruktur, der bestehenden Entwässerung über ein funktionierendes 

Mischsystem sowie des unverhältnismäßigen Vollzugsaufwands verworfen. Die 

Gründe wurden ausführlich in der Begründung dargelegt. 

 

- Zwischenzeitlich lag auch eine überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnung der Ener-

gieversorgung Alzenau (EVA) zur geplanten zentralen Nahwärmeversorgung mittels 

Wärmepumpentechnologie vor. Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass die 

Investitionskosten sehr hoch ausfallen würden, während sich für die potenziellen An-

schlussnutzer lediglich geringe wirtschaftliche Vorteile gegenüber einer dezentralen 

Wärmeversorgung ergeben würden.  

 

Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat beschlossen, auf die ursprünglich ange-

dachte zentrale Nahwärmelösung zu verzichten. Stattdessen soll die Wärmeversor-

gung des Baugebiets über nachhaltige, dezentrale Einzellösungen (z. B. Wärmepum-

pen in Kombination mit Photovoltaik) durch die jeweiligen Grundstückseigentümer er-

folgen. Die textlichen Festsetzungen sowie die Begründung zum Bebauungsplan wur-

den entsprechend angepasst. 

 

- Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gingen zwei private Stellungnahmen 

ein, insbesondere von unmittelbar angrenzenden Anwohnern der Straße „Im Schild“. 

Die Stellungnahmen thematisierten den fehlenden städtebaulichen Übergang zur be-

stehenden Bebauung sowie eine befürchtete Mehrbelastung durch die Erschließung 

über die Straße „Im Schild“. 

Ein gestalterischer Bruch wird seitens der Planung nicht gesehen, da sich die geplan-

ten Gebäude hinsichtlich Geschossigkeit und Baukörpermaß in das bestehende Um-

feld einfügen. Abweichungen in der Dachform sind städtebaulich zulässig und von 

der Planungshoheit gedeckt. Rücksichtslosigkeit liegt nicht vor; Abstandsflächen wer-

den eingehalten. 

Die Anbindung über die bestehende Straße „Im Schild“ ist städtebaulich vorgesehen, 
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funktional sinnvoll und wurde bereits beim Straßenausbau berücksichtigt. Alternativen 

wurden geprüft, aber aus Gründen der Funktionalität, Flächeninanspruchnahme und 

Kosten verworfen. Die geplante Straße ist ausreichend dimensioniert, und das prog-

nostizierte Verkehrsaufkommen bleibt im Rahmen üblicher Wohnstraßen.  

Die Hinweise zum Lärmschutz und zur Bauphase wurden berücksichtigt, erforderten 

jedoch keine planerische Anpassung.  

 

4. Der Stadtrat der Stadt Alzenau hat in der Sitzung am 18.09.2025 die von der Öffentlichkeit 

und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellung-

nahmen zum Entwurf behandelt. 

Aufgrund der vorgenommenen Änderungen und Anpassungen hat der Stadtrat be-

schlossen, den geänderten Entwurf erneut öffentlich auszulegen und die Träger öffentli-

cher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut zu beteiligen. 

 

5. Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__.2025 wurde mit 

der Begründung in der Zeit vom __.__.2025 bis einschließlich __.__.2025 öffentlich ausge-

legt. Parallel wurden betroffene Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange er-

neut beteiligt.  

 

6. Der Stadtrat der Stadt Alzenau hat mit dem Beschluss des Gemeinderats vom __.__.____ 

den Bebauungsplan "Im Schild", gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, in der Fassung vom 

__.__.____, als Satzung beschlossen. 

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am __.__.____, gemäß   

§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB, ortsüblich, mit dem Hinweis darauf, dass der  Bebauungs-

plan mit der Begründung zu jedermanns Einsicht im Rathaus Azenau, Hanauer Straße 1, 

63755 Alzenau, während der allgemeinen Dienststunden bereitgehalten wird, bekannt 

gemacht. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass über den Inhalt auf Verlangen Auskunft 

gegeben wird.  Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.  

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 

215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.  
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11. Liste Anlagen 

 

1. Artenschutzrechtliche Untersuchung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan „Im 

Schild“, 

Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH, Oktober 2025, Oktober 2009 

 

2. Geplantes Baugebiet „Im Schild“ in Alzenau-Hörstein Aktualisierungserfassung zum 

Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sowie Erfassungen zu sei-

nen Wirtsameisen im Jahr 2023,  

Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH, Oktober 2025, Oktober 2023 

 

3. Geotechnisches Gutachten,  

Institut für Angewandte Geologie und Umwelttechnik Brehm, September 2023 

 

4. Schallpläne,  

Modus Consult, April 2023 

 

5. Artenschutzrechtliche Begutachtung eines abzureißenden Scheunengebäudes,  

Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH, Oktober 2025, Februar 2024  

 

6. Geotechnische Stellungnahme zur Ermittlung des Grundwasserstandes im geplanten 

Neubaugebiet „Im Schild“,  

Institut für Angewandte Geologie und Umwelttechnik Brehm, August 2025 

 

7. Erfassung und Bewertung von Ausgleichsflächen zur Kompensation eines LRT-Verlusts 

im Zuge des Bebauungsplans „Im Schild“ der Stadt Alzenau,  

Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH, Oktober 2025 
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URL: https://www.umweltatlas.bayern.de  

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2020): Landes-

entwicklungsprogramm Bayern (LEP) – vom 22. August 2013 (GVBl. S. 550, BayRS 230-1-5-W), 

die zuletzt durch Verordnung vom 16. Mai 2023 (GVBl. S. 213) geändert worden ist 

Regionaler Planungsverband Aschaffenburg: Regionalplan Bayerischer Untermain (1) 
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13. Gesetzliche Grundlagen 

 

BAUGB,  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist" 

 
BAUNVO, Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

 
BAYBO,  Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-

gust 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des 

Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 

23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist 

 
PLANZV,  Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 

ist 

 

BAYNATSCHG,  Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-

1-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 

98) geändert worden ist 

 

BNATSCHG, Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 

Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 

worden ist  
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